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Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinsamen Verkehrspolitik 

Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinsamen Verkehrspolitik 
der Europäischen Gemeinschaften':-

VON DR. GUNTER KRAUSS, BRUSSEL 

1. Ausgangslage bei Inkrafttreten des Vertrages von Rom 

1.1 Bei den Vorarbeiten (insbesondere im Spaak-Bericht und in der Redaktionsgruppe) 
waren 2 Grundauffassungen vertreten worden: 

- eine extensive Haltung, die vor allem von den niederländischen Vertretern eingenommen 
wurde. Von dieser Seite wurde der Einschluß aller Binnentransporte in den gemeinsamen 
Markt, d.h. ein gemeinsamer Verkehrsmarkt unter weitestgehender Anwendung der all
gemeinen Regeln des Vertrags gefordert; 

eine limitative Haltung, die namentlich die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland so
wie Frankreichs einnahmen. Hier wurde, unter Berufung auf Besonderheiten des Ver
kehrs, ein gemeinsamer Verkehrsmarkt abgelehnt und Beschränkung auf eine gemeinsame 
Verkehrspolitik nach besonderen Grundsätzen gefordert. Die Anwendbarkeit der allge
meinen Vertragsregeln auf den Verkehr wurde im Grundsatz abgelehnt. 

1.2 Der angenommene Vertrag"ext der Anikel 74-84 EWG-Venrag (EWGV) trägt Kom
promißcharakter. 

Die extensive Haltung findet ihren Ausdruck schon in Artikel 74, in dem die Verfolgung der 
Ziele des Vertrags im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrspolitik gefordert wird. Artikel 
75, 1 c, der die normative Grundlage einer sehr weitgehenden gemeinsamen Verkehrspolitik 
darstellt, sowie Artikel 75, Absatz 1 b, mit dem eine besondere Form der Dienstleistungsfrei
heit für den Verkehr angestrebt wird, folgen derselben Tendenz. 

Von den wenigen konkreten Anweisungen des Vertrags an die Gemeinschaftsorgane lehnen 
sich das Diskriminierungsverbot des Artikels 79 und das Verbot der Unterstützungstarife 
des Artikels 80, wenn auch in inhaltlich veränderter Form, insofern an den EGKS-Vertrag 
an, als sie sich nur mit Beförderungsentgelten befassen und daher rucht unbedingt eine ge
meinsame Politik voraussetzen. Zusammen mit der Vorschrift des Artikels 81 über die Sen
kung der Grenzübergangsgebühren stellen sie das Mindestprogramm für das Gebiet des Ver
kehrs dar, mit dem lediglich schädliche Einflüsse aus dem Verkehrsbereich auf den freien 
Warenverkehr, d. h. Handelshemmnisse beseitigt werden sollen. 

Dieses Mindestprogramm wurde dadurch erweitert, daß Regeln für den grenzüberschreiten-
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den Verkehr (Artikel 75, 1 a) und die Zulassung nicht ansässiger Verkehrsuntemehmer zu in
nerstaatlichen Beförderungen (Artikel 75, 1 b) als besondere Form der Dienstleistungsfreiheit 
im Verkehr ebenfalls bis zum Ende der übergangszeit, cl.h. also bis zur Verwirklichung des 
»gemeinsamen Markts., erlassen werden sollten. 
Limitativen Tendenzen wiederum entsprang schließlich die Beschränkung der gemeinsamen 
Verkehrspolitik auf die Binnenverkehrsträger (Artikel 84, Absatz 1). Der Erlaß von Vor
schriften für Seeschiffahn und Luftfahrt ist nur aufgrund eines einstimmigen Ratsbeschlusses 
vorgesehen, ohne daß hierzu Vorschläge der Kommission erforderlich sind (Artikel 84, Ab
satz 2). Maßgebend für diese Beschränkung war die Rücksicht auf die weltweiten vertrag
lichen Regelungen für diese beiden Verkehrsträger sowie die überle~ng, daß der Luft- u~d 
Seeschiffahrt zwischen den Mitgliedstaaten der kontinentalen Gememschaft der Sechs, im 
Vergleich zu den Landverkehrsmitteln, nur eine nachgeordnete Bedeutung zukomme. 

2. Erste Phase der gemeinsamen Verkehrspolitik: Entwicklung eines 
Gesamtkonzepts durch die Kommission und erste Maßnahmen 

Da der Vertrag in seinem Titel IV neben wenigen materiellen Bestimmungen im wesentlichen 
nur Verfahrensvorschriften enthält, mußte die Kommission der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft (EWG) ein Konzept der gemeinsamen Verkehrspolitik selbst entwickeln. Aus dem 
Geist des Vertrags - seine Präambel erwähnt den ",redlichen Wettbewerb. - folgerte sie, daß 
auch im Verkehr marktwirtschaftliehe Grundsätze gelten müssen. Die in Artikel 75 ange
führten ",Besonderheiten des Verkehrs« erachtete sie überwiegend als Konsequenzen staat
licher Interventionen, die weitgehend beseitigt werden könnten. In der Denkschrift über die 
Grundausrichtung der gemeinsamen Verkehrspolitik vom Jahre 1961 hat die Kommission 
ihr Konzept näher dargelegt. 

2.1 Denkschrift über die Grundausrichtung der gemeinsamen Verkehrspolitik vom 10. 

April 1961. 
Die Kommission der EWG machte sich die extensive Auffassung von der gemeinsamen Ver
kehrspolitik zu eigen: ",Die gemeinsame Verkehrspolitik stellt die Gesamtheit der Maßnah
men zur Verwirklichung der Vertragsziele auf dem Gebiet des Verkehrs dar. (Seite 24). Kon
sequenterweise tritt sie auch für die Anwendung der allgemeinen Vertragsregeln, insbe
sondere über Wettbewerb, Niederlassungsrecht, steuerliche und Sozialvorschriften, Rechts
angleichung und Handel,politik auf den Verkehr,bereich ein (Seite 26). 

2.1.1 Als Ziele der gemeinsamen Verkehrspolitik werden herausgestellt: 
_ Die Verwirklichung des allgemeinen, gemeinsamen Marktes, d. h. die Beseitigung der ver

kehrs bedingten Hindernisse für das Funktionieren dieses Marktes (vor allem Artikel 79, 

80,81); 
_ die Integration des Verkehrsmarktes, d.h. Verwirklichung des Niederlassungsrechts und 

der besonderen Form der Dienstleistungsfreiheit; 
_ Schaffung einer Ordnung des Verkehrswesens. Mit dem Instrument des lauteren Wett

bewerbs soll die bestmögliche Arbeitsteilung im Verkehr auf Gemeinschaftsebene erreicht 

werden. 
2.1.2 Als ",Grundsätze der gemeinsamen Verkehrspolitik« nennt die Denkschrift: 

_ Gleichbehandlung der Verkehrsträger und -unternehmen; 

_ finanzielle Eigenständigkeit der Verkehrsunternehmen; 
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_ Handlungsfreiheit der Verkehrsunternehmerj 

- freie Wahl der Verkehrsnutzer; 
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_ Koordinierung der Investitionen (wobei vor allem an die Wegeinvestitionen gedacht 
wurde). 

Aus de~ ~rfordernis der Gleichbehandlung im Wettbewerb wurde die Notwendigkeit der 
Harmomslerung der Wettbewerbsbedingungen abgeleitet. 

Die Koordinierung der Investitionen für Verkehrswege soll der öffentlichen Hand ver
bleiben, a~er stärker nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen (Seite 69). Die Organe 
der Gemernschaft haben die Aufgabe, ein einheitliches Verkehrssystem zu schaffen das den 
Erfordernissen des gemeinsamen Marktes entspricht. ' 

Die Verwirklichung der Maßnahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik soll schrittweise 
vorgenommen werden und zwar durch abgestimmte Fortschritte in der Liberalisierung und 
Harmonisierung. 

2.2 Das Aktionsprogramm vom Mai 1962 

Im Aktionsprogramm wurden die geplanten Einzelmaßnahmen konkreter umrissen: Ge
~einschaft.skontingent, Anpassung der bilateralen Kontingente, Zugangs bedingungen zum 
u:nerst~a.thchen Verkehr fü~ Ansässige und Nichtansässige, Abgrenzung des Werkverkehrs, 
L~berahsle~ng des gewerblichen Personenkraftverkehrs, freier Zugang zum Markt für die 
BmnenschIffahrt, Zulassung zum Spediteurgewerbe, Harmonisierung auf steuerlichem tech
n~schem und sozialem Gebiet sowie hinsichtlich der Eingriffe der Staaten, vor allem' in die 
Eisenbahnen, Koordinierung der Wegeinvestitionen, Anwendung der Einzelvorschriften des 
Vertrages auf den Verkehr. 

2.3 Erste Gemeinschaftsmaßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrs 

2.3.1 Im Ja~re 1960 ~ichtete d~e Komn:ission der.EWG eine Anzahl von Empfehlungen zum 
Ausbau be.~t1mm.ter, Im Ge~emschaftsmteresse hegender Verkehrswege an die Mitgliedstaa
ten. Zu~ u~erwlegenden Tell ,handelte es.sic~ dabei um Verkehrsrelationen im grenznahen 
Raum, fur dIe zwar schon PrOjekte der Mitgliedstaaten bestanden, deren Rangfolge aber mit 
dem Zustandekommen der Wirtschaftsgemeinschaft neu beurteilt werden mußte. Für ein
z~~ne Projekte wurden in der Folge auch Kredite der Europäischen Investitionsbank ge
wahrt. 

Bei einer Bestands.a~fnahme Ende de~ sechziger Jahre ergab sich, daß die Elektrifizierung 
und .~er doppel~~elslge Ausbau von EIsenbahnstrecken sehr weitgehend den Empfehlungen 
gemäß durchgefuhrt worden waren; von den Straßenbauvorhaben war die Mehrzahl, von 
den Vorhaben für Binnenwasserstraßen jedoch nur ein kleiner Teil verwirklicht worden. 

2.3.2 Ebenfalls im Jahre 1960 verabschiedete der Rat auf Vorschlag der Kommission die Ver
ordnung Nr.ll 1) über die Beseitigung von Diskriminierungen nach Artikel 79, Absatz 1 
EWG-Vertrag, d.h. Diskriminierungen durch Anwendung von unterschiedlichen Frachten 
?nd Be~örderungsbedingungen auf denselben Verkehrsverbindungen für die gleichen Güter, 
Je nach Ihrem Herkunfts- oder Bestimmungsland. 
D.ie Anwendungspraxis zeigte, daß dieser Diskriminierungstatbestand nur bei bestimmten 
Elsenb~~tarife? erf~llt war, die, nachdem sie von den Mitgliedstaaten ordnungsgemäß der 
KommISSion mitgeteilt worden waren, abgeändert oder aufgehoben wurden. Für die hier in 

1) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 52 vom 16. 8.1960, Seite 1121. 
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Betracht kommenden Frachten und Beförderungsbedingungen der anderen Verkehrsträger 
gelang hingegen schon die Erfassung nur ~u eine~ geringen Teil; in der Binnenschif~~hrt 
wurden gegen die Mitteilungspflicht rechtlIche Emwendungen geltend gemacht ~ daruber 
hinaus konnte aber auch in keinem Fall ein Diskriminierungstatbestand nach Arukel 79, 1 
EWG-Vertrag festgestellt werden. Dies überrascht insofern nicht, al,s die Prei~e bei diesen 
Verkehrsträgern in den meisten Mitgliedstaaten nur nach kommerzlellen Geslcht~punkten 
gebildet werden. Insgesamt blieb die praktische Bedeutung der Verordnung daher genng. 

Die gewichtigeren sonstigen Diskriminierungst~tbestände fallen .nicht ~nter ~bsat~ 1, son
dern unter Absatz 2 des Artikels 79. Die MitglIedstaaten haben msoweit zunachst Im Wege 
eines »gemeinsamen Vorgehens« die als Diskrimin~erungen ~elevante~ Verhaltensweise~ de
finiert und sich verpflichtet, hiervon abzusehen. Eme rechtliche Abslcherung des gememsa
men Vorgehens gelang jedoch nicht. 
2.3.3 Mit der »Ersten Richtlinie des Rates vom 23. Juli 1962 über die Aufstellung einiger 
gemeinsamer Regeln für den internationalen V.erk~hr« (gewer~licher Güterkraftverke~r) 2) 
machte die Gemeinschaft in Anlehnung an die bisher nur bilateralen Regelungen emen 
Schritt in Richtung auf eine Liberalisierung des grenzübersc?reitenden G~terk~aftverkehrs 
auf Gemeinschaftsebene. Die Regelung kommt, neben bestimmten SpezIalbeforderungen, 
vor allem dem Güterkraftverkehr in den Grenzzonen (25 km beiderseits der Grenze) zugute; 
sie ist 1972 3) und 1974 4) geändert worden. Dabei wurden insbeson.dere Verkehrsverbi?dun
gen mittels Fährschiffen zwischen Mitglied~taaten de~ V:e~keh~ m. Grenzzonen gleichge
stellt, der Werkverkehr in den Geltungsbereich der Richthme mIt embezogen und das Ge
samtgewicht von 6 t für die Freistellung von Nutzkraftfahrze.uge~ dur7~ 3,5 t ~u~zlast e~
setzt. Anfang Oktober 1975 hat die Kommission dem Rat die LlberallSlerung elmger wei
terer grenzüberschreitender Verkehre vorgeschlag~n. Insbe.sondere .der Werkve:kehr soll 
nunmehr von jeder Kontingentierung und Genehmlgungspfhcht, bestimmte Transitverkehre 
von der Genehmigungspflicht freigestellt werden 5). 
2.3.4 Mit der Entscheidung des Rates vom 21. März 1962 über die Einführung eines V~r
fahrens zur vorherigen Prüfung und Beratung künftiger ~echts- un:d Verw~ltungsvorsc~nf
ten 6) sollte, wie auf anderen Tätigkeitsgebieten der GemeIDsch~ft, eme Ausemander~n.twlck
lung der nationalen Vorschriften bis zur Ein~üh~ng der gem:IDsamen Verkeh~spollt1k :er
hindert werden. Sofern die Mitgliedstaaten die Sti1lhal~everpfhchtung nach Ar~lke~ 76 mcht 
verletzen, kann die Kommission nach dieser Entscheidung zwar nur unverbmdhche Stel
lungnahmen und Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten; dennoch hat da~ B~stehen 
der Entscheidung und vor allem die Möglichkeit der Anhörung der anderen Mltghedstaa
ten manchen nationalen Alleingang abgeschwächt oder verhindert. 

2.4 Weitere Maßnahmen schlug die Kommission dem Rat in Ausführung des Aktionspro

grammes 1963 und danach vor: 
_ die Schaffung des Gemeinschaftskontingents, das die bilateralen Kontingente schrittweise 

ablösen und fortschreitend an den Bedarf im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr an
gepaßt werden sollte; 
die Einführung von Margentarifen für alle Verkehrsträger. Dieses System ist eine Mittel-

2) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 70 vom 6. 8.1962, Seite 20~5. 
3) Amtsblatt der Europäischen Geme~schaften Nr. L291 vom 28.12. 1972, ~elte 155. 
') Amtsblatt der Europäischen Gememschaften Nr. L 84 vom 28. 3. 1974, ~elte 8. 
S) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 1 vom 5. 1. 1976, S~lte 28. 
6) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 23 vom 3. 4.1962, Seite 720. 
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lösung zwischen staatlichen Festtarifen und freier Preisbildung, das den Unternehmen der 
Binnenverkehrsträger einen lauteren Preiswettbewerb ermöglichen soll; 
die Harmonisierung bestimmter wettbewerbsrelevanter Vorschriften, insbesondere auf 
steuerlichem und sozialem Gebiet sowie bezüglich der staatlichen Eingriffe, vor allem in 
die Eisenbahnunternehmen; 
die Durchführung von Enqueten zur Ermittlung der Wegekosten; 

ein Konsultationsverfahren auf dem Gebiet der Verkehrswegeprojekte, dem die Kommis
sion einen Bericht über das Vorgehen der Gemeinschaft bei der Koordinierung der Ver
kehrswegeinvestitionen beifügte; 

die endgültige und rechtlich abgesicherte Beseitigung der Preisdiskriminierungen nach Ar
tikel 79, Absatz 2. Dieser Vorschlag wurde trotz mehrfacher Abänderungen vorn Rat nicht 
übernommen. Die Kommission hat ihn daher am 26. Februar 1975 zurückgezogen. 

Die Vorschläge der Kommission waren getragen von dem Bemühen um schrittweise Her
stellung marktwirtschaftlicher Verhältnisse im Verkehr. Durch Reduzierung der staatlichen 
Eingriffe auf einen gleichartigen Ordnungsrahmen sollten Wettbewerbsmißbräuche verhin
dert werden. 

3. Zweite Phase der gemeinsamen Verkehrspolitik: 
Verkehrspolitische Auseinandersetzungen 

In den Jahren 1965 und 1966 nahm der Rat zu dem von der Kommission vorgeschlagenen 
Gesamtkonzept und den in dessen Rahmen vorgelegten Vorschlägen Stellung: 
3.1 Die angestrebte Liberalisierung der Kapazitäts- und Preisvorschriften wurde vor allem 
von Vertretern der großen Mitgliedstaaten mehr oder weniger abgelehnt, die die vorherige 
Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen für alle Verkehrsträger forderten. 
3.1.1 So kam es im Rat zunächst nur zur Annahme der Entscheidung vom 13. Mai 1965 über 
die Harmonisierung bestimmter Vorschriften, die den Wettbewerb im Eisenbahn-, Straßen
und Binnenschiffahrts-Straßenverkehr beeinflussen 7). Hier handelt es sich um ein Rahmen
programm, mit dem der Rat die Verpflichtung übernahm, innerhalb bestimmter Fristen auf
grund von Kommissionsvorschlägen Maßnahmen im Bereich der Steuer- und Sozialregelun
gen sowie anderer staatlicher Eingriffe, vor allem bei den Eisenbahnen, zu erlassen. Die steu
erliche Harmonisierung sollte die Struktur der Kraftfahrzeugsteuer sowie die Eingliederung 
der Verkehrswirtschaft in das gemeinschaftliche Umsatz(Mehrwert)steuersystem umfassen. 
Die Umwandlung der spezifischen Verkehrssteuern und -abgaben, insbesondere der Kraft
fahrzeug- und Mineralölsteuern. in ein gemeinschaftliches System zur Anlastung der Wege
kosten war zwar von der Kommission als Teil der Steuerharmonisierung vorgeschlagen wor
den, der Rat entschied sich aber nur für eine Angleichung der Struktur der Kraftfahrzeug
steuer und die Durchführung einer Enquete zur Ermittlung der Wegekosten. Damit war die 
steuerliche Harmonisierung im Rahmen eines gemeinsamen Systems zur Anlastung der 
Wegekosten vertagt. Ihre Durchführung ist auch nach den Kommissionsvorschlägen aus dem 
Jahre 1972 bis heute nicht erfolgt (vgl. 4.5). 

Die Harmonisierung der staatlichen Eingriffe in die Verkehrswirtschaft sollte umfassen: 

- den Abbau der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und ihre Abgeltung im Falle ihrer 
Aufrechterhaltung; 

7) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 88 vom 24. 5. 1965, Seite 1500. 
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_ die Normalisierung der Konten der Eisenbahnunternehmen; 
_ die Harmonisierung der finanziellen Beziehungen zwischen diesen Unternehmen und den 

Staaten mit dem Ziele der finanziellen Eigenständigkeit; 
_ eine besondere Beihilferegelung für den Verkehr auf der Grundlage des Artikels 77 EWGV. 

Auf diesen Gebieten hat der Rat die Durchführungsmaßnahmen im wesentlichen erlassen, 
wenn auch das Ziel der Eigenwirtschaftlichkeit der Eisenbahnuntemehmen noch in weiter 
Feme liegt (vgl. 4.4 und 5.4.2). 
3.1.2 Nach einem Kommissionsvorschlag aus dem Jahre 1962 sollte die Harmonisierung 
auch die Abmessungen und Gewichte der Nutzfahrzeuge erfassen. Die Harmonisierung sol
cher technischer Normen ist vor allem zur Erleichterung des freien Warenverkehrs notwen
dig. Vorschriften über die Abmessungen und Gewichte kommt außerdem erhebliche ver
kehrspolitische Bedeutung zu, weil sie für die Kapazität der Fahrzeuge und die Ausgestal
tung der Verkehrsinfrastruktur maßgebend sind. 
Die Annahme des Kommissionsvorschlages, nach dem neben den Außenabmessungen der 
Fahrzeuge auch die Achslast einheitlich festgelegt werden sollte, scheiterte in erster Linie, 
weil sich die meisten Mitgliedstaaten gegen eine Erhöhung der Achslast von 10 tauf 13 t aus
sprachen. Als schließlich im Jahre 1972 auf der Grundlage einer Achslast von 11 t doch ein 
Kornpromiß zwischen den ursprünglichen 6 Mitgliedstaaten zustandegekommen war, erho
ben die neuen Mitgliedstaaten aus Gründen des Umweltschutzes Einspruch und beharrten 
auf der Beibehaltung der lOt-Achse. Da diese jedoch für Frankreich mit Rücksicht auf die 
Interessen seiner Lkw-Hersteller nicht annehmbar erschien, blieb diese Frage bis heute offen. 
Ihre Lösung erscheint heute ferner denn je (vgl. 5.5.3). 
3.2 Der Vorschlag über die Schaffung eines Gemeinschaftskontingents und die Anpass.u?g 
der bilateralen Kontingente wurde zunächst unter Berufung auf mangelnde Harmorusle
rungsfortschritte zurückgestellt. 
3.3 Das Margentarifsystem wurde in der vorgeschlagenen Fonn abgelehnt. Maßgebend hier
für waren vor allem die Interessen der Rheinschiffahrt, die der Eingliederung in ein zumin
dest teilweise reglementiertes Preissystem entgegenstanden. 
Mit seinem Grundsatzbeschluß vom 22.6.1965 über die Organisation des Verkehrsmarktes

8
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führte der Rat einen Komprorniß herbei: das geplante Preissystem sollte durch den stufen
weisen übergang zu »Referenzmargentarifen«, mit dem Charakter von Preisempfehlungen, 
weiter aufgelockert werden. Daneben sollten gleichzeitig bestimmte Harmonisierungsfort
schritte, insbesondere in der Wegekostenanlastung, erzielt werden. über die daraufhin von 
der Kommission vorgeschlagenen Änderungen des Margentarifsystems konnte sich der Rat 
jedoch wiederum nicht einigen, weil neue Meinungsverschiedenheiten, diesmal über die ho
heitlichen Kontrollbefugnisse zur Vermeidung von Wettbewerbsmißbräuchen, auftraten. 

3.4 Der Rat beauftragte schließlich die Kommission in seiner Entschließung vom 20. Okto
ber 1966, u. a. als Ergänzung zum Preissystem, gemeinsame Bedingungen für den Zugang 
zum Beruf sowie eine gemeinschaftliche Kapazitätsregelung für den Güterkraftverkehr und 
die Binnenschiffahrt auszuarbeiten, um so Wettbewerbsmißbräuchen besser begegnen zu 
können. Hierdurch wurde das Scheitern einer vor allem auf Preisregeln gestützten Verkehrs
politik offenkundig. Von den den Zugang zum Markt betreffenden Kommissionsvorschlä
gen wurden, z. T. mit erheblicher Verzögerung, nur Teilregelungen übernommen: 

8) Bulletin EWG Nr.8/ 1965, Ant I, Seite 86. 
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3.4.1 Für den Kraftverkehr die Bedingungen für den Zugang zum Beruf eines Unternehmers 
im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und Personenkraftverkehr 9). 

3.4.2 Für die Binnenschiffahn beschränkte sich der Rat mit seiner Entschließung vom De
zember .1970 zunächst auf Gemeinschaftsvorschriften für die kurzfristige Kapazitätsanpas
sung (Sullegungsregelung). Im Jahre 1972 beauftragte er die Kommission, entsprechende Ver
handlungen mit der Schweiz aufzunehmen. Diese sind noch im Gange, dürften aber im Laufe 
des Jahres 1976 abgeschlossen werden. 
Die strukturelle Anpassung der Kapazität soll zunächst vor allem durch nationale Maßnah
men, insbesondere Abwrackung überzähligen und überalterten Schiffraums, erfolgen. 

Zusätzliche Impulse zur Gesu.ndung d~s Marktes sollen von einheitlichen Bedingungen für 
den Zugang zum Beruf des Bmnenschiffsverkehrsunternehmers ausgehen, die die Kommis
sion dem Rat am 1. Oktober 1975 vorgeschlagen hat 10). 

3.5 Unabhängig von der übereinkunft des Rates vom 22. Juni 1965 wurden weitere Maß
nahmen für den Kraftverkehr getroffen: 

- Regelung des grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs. des Pendel- und Linienver
kehrs mit Kraftomnibussen 11); 

- Vereinheitlichung gewisser Regeln betreffend die Genehmigung für den Güterkraftver-
kehr zwischen den Mitgliedstaaten 12). 

3.6 Von dem Programm der Kommission zur Koordinierung der Infrastrukturinvestitionen 
~bernahm der R~t ledigli~h die Entscheidung über ein Beratungsverfahren bei Wegeinvesti
uonen ~on gemems~haf~chem Inter~sse 13). In. der Folgezeit erwies sich diese Regelung als 
~zurelchen~, da ~le nat1~na1e~ RegIerungen Ihre Konsultationspflicht sehr eng auslegten. 
Sie unterbreiteten Ihre PrOjekte 10 der Regel nur dann der Kommission, wenn die Verkehrs
:-rege die <?renzen ~erührte? Ei~e wirksame Koordinierung ist aber nur möglich, wenn auch 
mnerstaathc.he PrOJekte, die. ~lt ~en grenzüberschre~tenden Verkehrsrelationen in enger 
~echselbezleh~ng stehen, ~~t m die Betrachtungen embezogen und der Gemeinschaft ge
w~sse Entscheidungsrechte ubertragen werden. Entscheidungsrechte sind aber nur dann 
wlf~sam auszuüben, wenn auch eine Verfügungsbefugnis über Mittel zur Durchführung der 
:r~Jekte gescha~en wird. I:Iiergegen sträuben sich insbesondere die großen Mitgliedstaaten; 
10 Ihrer Mehrheit waren sie auch auf diesem Gebiet bisher zu keinerlei Souveränitätsver
zicht bereit. 

3.7 Gegen End~ de~ s7chzi~er Ja?re stellte die sp.runghafte Entwicklung des Kraftfahrzeug
~erkehrs und die .1~llßhche fmanzlelle Lage der Eisenbahnen die Mitgliedstaaten vor zusätz
liche verkehrspol~t~sch~ Probleme, di~ mangels ausreichender Fortschritte in der gemeinsa
men VerkehrspolItik Olcht auf Gememschaftsebene gelöst werden konnten. In der Bundes
r~publik kam es zur Vorlage des »LeberplanstI. Die Stellungnahme der Kommission zum Be
forderungsverbot für bestimmte Güter im Güterkraftverkehr war in konsequenter Befol-

') Richtlinien des Rates 7~/561 und 562 EWG vom 12. 11 . 1974, Amtsblan der Europäischen Gemeinschahen Nr. L 
308 vom 19. 11 . 1974, Seite 18-22 und 23-27. 

::) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 1 vom 5.1 . 1976, Seite31. 
) Verordnung (EW~) des Rates Nr. 117/06 vom 28. 7. 1966, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 147 vom 

9::t--ugust 1966~ Seite 2688, Verordnung (EWG) des Rates Nr.516 und 517/72 vom 28.2.1972, Amtsblatt der Euro
puschen Gememschaften Nr. L 67 vom 20. März 1972, Seite 13. 

U) ~~~~inie des Rates vom 13. Mai 1965, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr.88 vom 24.5.1965, Seite 

13) ~~~cheidung des Rates vom 28. 2.1966, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr.42 vom 8.3. 1966, Seite 
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gung der markrwirtschaftlichen Linie negativ. Da sich auch im Bundestag Widerstände e~
gaben, strebte die Bundesregierung sodann eine »marktkonforme« Verkehrs:erlagerung mlt 

Hilfe des sogenannten ,.250 Millionen-Programms« zur Förderung des Glelsanschluß- und 
des kombinierten Verkehrs an. Die Kommission genehmigte dieses Programm auf Grund der 
BeihiLfevorschriften für die Dauer von 4 Jahren. Gewisse Ausnahmetatbestände im Straßen
verkehrssteuergesetz. mit dessen Erträgen das Investitionsprogramm finanziert wurde, er
klärte sie hingegen für unvereinbar mit dem gemeinsamen Markt. Diese Entscheidung war 
neben dem anhaltenden Widerstand des Gewerbes maßgebend dafür, daß das Gesetz nach 
seinem Auslaufen im Jahre 1972 nicht mehr verlängert wurde. . 

4. Dritte Phase der gemeinsamen Verkehrspolitik: 
Einigung über konkrete Harmonisierungsmaßnahmen 

Die sich aus dem verkehrspolitischen Programm der Bundesregierung ergebenden Konse
quenzen und das herannahende, vorgezogene Ende der übe:~angs.zei: führten 1.967 und 
1968 zu einer spürbaren Belebung der gemeinsamen Verkehrspohtlk, die bis 1970 anhielt. 

4.1 Das Hauptgewicht der im Dezember 1967 vom Rat beschlossenen M~ßnahmen 14) la.g 
auf der Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen. Konkret wurden In der Folgezeit 

verabschiedet: 
_ die Wettbewerbsregeln 15) und 

_ die Beihilferegeln für den Verkehr 16). 
4.1.1 Mit dem Erlaß der Wettbewerbsverordnung Nr.l017/68 schloß sich eine Lücke, die 
seit der Aussetzung der Anwendbarkeit der VO Nr. 17 17

) auf den Verkehr bes:anden hatte. 
Wohl galten nach Auffassung der Kommission die allgemeinen Veruagsvorschnften der Ar
tikel 85- 91 auch für den Verkehr, zu ihrer konkreten Anwendung bedurfte es aber des Er
lasses von Durchführungsbestimmungen u. a. auch über Kontrollen und Sanktiönen. 

Die Verordnung Nr.1017/68 schaffte diese Rechtsgrundlage für die B.innenverkehrsträger 
unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der VerkehrswIrtschaft, denen u.a. 
durch eine große Anzahl von Ausnahmen und Befreiungen Rechnung getragen w~rde. Für 
den Luft- und Seeverkehr wurde die Anwendbarkeit der Verordnung Nr.17 unbefnstet aus
gesetzt. Infolgedessen erscheint trOtz der Entscheidung des Gerichtshofs vom 6. März 1974, 
mit der die Anwendung der allgemeinen Vertragsvorschriften auf diese Verkehrsträger be
stätigt wurde, das Eingreifen der Kommission in wettbewerbsrelevante Absprachen usw. 

gegenwärtig problematisch. 
4.1.2 Die Verordnung Nr. 1107170 über die Beihilfen im Verkehr ist eine Durchführungs
vorschrift zu Artikel 77 des Vertrags. Sie bestätigt die Anwendbarkeit der allgemeinen Bei
hilferegeln (Artikel 92-94) auf den Verkehr und definiert die zulässigen Beihilfen . zur Koor
dinierung des Verkehrs.: sowie zur Abgeltung von gemeinwirtschafdichen Verpflichtungen. 

I.) Beschluß des Rates vom 14.12.1967 über bestimmte Maßnahmen auf dem .Gebiet der gemeinsamen Verkehrspoli
tik, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 322 vom 30: 12.1967, Sette 4. 

15) Verordnu~g (EWG) des Rates Nr.l~17 vom .19.7.1968 über die Anwendung d~.~ Wettbewer~sregeln auf dem Ge
biet des Eisenhahn-, Straßen- und Bmnenschlffsverkehrs, Amtsblatt der EuropalSchen GemeUlschaften Nr. L 175 
vom 23. 7. 1968, Seite I. ß cl· 

16) Verordnung (EWG) des Rates Nr. t 107/70 vom 4.6.1970 über Beihilfen im Eisenba~-, Stra .~n- un BInnen
schiffsverkehr Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 130 vom 15.6.1970, Se~te t, geandert durch Ver
ordnung (EW'G) des Rates Nr.I437 vom 20.5.1975, Amtsblatt der Europäischen Gemetnschaften Nr.152/1 vom 
12.6.1975. 

17) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 13 vom 21. 2. 1962, Seite 204. 
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'Aus Gründen eines redlichen Wettbewerbs sollen auf die Dauer sogenannte Koordinierungs
beihilfen, mit Ausnahme derjenigen für die Erforschung und Entwicklung neuer Verkehrs
techniken, we~allen. So sind die Beihilfen auf dem Gebiet der Wegekosten, zur Kapazitäts
anpassung sowie zur Deckung von Eisenbahndefiziten jeweils nur bis zum Erlaß der ent
sprechenden Gemeinschaftsvorschriften zulässig. Diese sind allerdings, auch nach der Eini
gung des Rats über die Entscheidung zur Eisenbahnsanierung (vgl. unten 4.6.2), allenfalls in 
weiterer Zukunft zu erwarten. Bis dahin dürften die Ausnahmetatbestände die Regel bleiben. 

4.1.3 Als einzige Harmonisierungsmaßnahme auf steuerlichem Gebiet erließ der Rat die 
Richtlinie. vom 19.7 .. ~968 zur Vereinheitlichung der Vorschriften über die abgabefreie Ein
fuhr des m den Behältern der Nutzfahrzeuge enthaltenen Treibstoffs 18), mit der die Frei
mengen auf mindestens 50 Liter festgelegt wurden. Diese Regelung entsprach im wesent
lichen dem Interesse der großen Mitgliedstaaten an der Verhinderung der Einfuhr billigen 
Trei.~stoffes aus ~achbarländern. Die von der Kommission im Sommer 1974 vorgeschlagene 
Erhohung der Freimenge auf 100 I wurde vom Rat nicht angenommen. 

Die Anwendung der Richtlinie ist nur dann zu gewährleisten, wenn an den Grenzen Stich
proben vorgenommen werden, was zu einer Behinderung des Grenzübergangs führt. Ent
b~hrlich ~rde .die Frei.men~enregelung erst, wenn die Sätze der Treibstoffsteuern ange
gltchen smd. Hieran zeigt Sich unter anderem, daß gewisse Hannonisierungsmaßnahmen 
auch dann unerläßlich sind, wenn nur ungehinderter Warenverkehr angestrebt wird. 

4.1.4 Mit dem Erlaß der Sozialvorschriften für den Straßenverkehr 19) wurden vor allem die 
Lenk- und Ruhez~i~en sowie die ~ahrerablösung nach einer bestimmten Fahrtstrecke gere
gelt. Der HarmonlSlerungseffekt dieser Maßnahmen, ebenso wie ihre Auswirkungen auf die 
Verk~hrssicherh~it und den sozialen Forts~hritt, sind in der Theorie erheblich, sie hängen 
aber 10 der PraxIS vor allem davon ab, daß Ihre Anwendung durch ausreichende Kontrollen 
und Sanktionen sichergestellt wird. Bis heute ist die Anwendungspraxis in den Mitglied
staa~en unter~chiedlich, wenn. sich auch die Fälle völliger Nichtbeachtung der Sozialvor
schnfte~ vern~gert haben: Wettere. Fortschritt~ bei der Durchsetzung der Einhaltung dieser 
Vorschniten smd auch mit der zwmgenden Emführung des Fahrtenschreibers 20) zu erwar
ten. 

Die. Kommission hat d~m Rat aber noch einen ergänzenden Verordnungsvorschlag unter
breltet, .. we!cher Vorschnften f~r die Schichtzeit, Pausen, für Urlaub und Feiertage sowie ein 
grundsatzhches Verbot von Leistungsprämien enthält 21 ). Obwohl PE und WSA zustimmend 
S~e~ung ?en.ommen haben, wurd.e dieser Vorschlag noch nicht vom Rat angenommen, weil 
elmge MitglIedstaaten zunächst eme weitere Anpassung der bereits in Kraft befindlichen So
zialvorschriften (VO 543/6?) a~ di~ Bedürfn~sse der Praxis wüns~hen. Die neuen Mitglied
staaten wollen, u. a. auch mt( RucksIcht auf die bevorstehende ReVision, die Vorschriften der 
V? 543/69 erst gar nicht, wie im Beitrittsvertrag vorgesehen, ab 1.1.1976 in Anwendung 
bn~gen. In ?er Erwa:cung, da~ d.er Rat bis dahin die geltenden Bestimmungen abändern und 
erg~.nz~n wlrd~ hat. die KommiSSion arJ.1 23.12.1975 beschlossen, diesen Mitgliedstaaten eine 
zusatzliehe Fnst biS zum 1.7.1976 zu gewähren. Außerdem wollen 4 Mitgliedstaaten erst 

::) Amtsblan der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175 vom 23.7. 1968, Seite 15. 
) Verordnung (EWG) des Rates Nr. 543 vo~. 25. 3. 1969 . . Xnderungen: Verordnung (EWG) des Rates Nr.514 und 

515/72 vom 28 . 2.1972, Amtsblatt der Europalschen Gemeinschaften Nr. L 67 vom 20.3.1972 Seite 1 bzw. 11 
10) Amts~latt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 164 vom 27.7.1970, Seite I und Am~blatt der Europäischen 

Gemelllschaften Nr. L 110 vom 27.4.1973, Seite 39; geänd"t durch: Verordnung (EWG) des Rates Nr. 1787/73 
11 vom 25. 6. 1973, Am~~lattder Eur?päischen Gemeinschaften Nr. L 181 vom 4. 7.1973, Seite 1. 

) Amtsblatt der Europatschen Gemeinschaften Nr. L 110 vom 27.4. 1973, Seite 39. 



10 GHnter Kr4uss 

dann der Empfehlung des Rates folgen, .alle erforderlichen Maßna.hmen zu, treffen, damit 
das AETR unverzüglich unter Beteiligung aller Länder der Ge~emschaf~ lfl Kraft treten 
kann«, wenn über die Abänderung der bestehenden Sozialvor,schnften zWischen den Neun 
Einigkeit erzielt und das AETR entsprechend angepaßt ~orden 1st (~gl. 5.5.3). . 
4.1.5 Das Margentarifsystem für den grenz~bersc~:eltenden ~uter~af~erk~hr zWischen 
den Mitgliedstaaten 22) hat die ErwartUngen meht e~ull.t. Auch hier blieb dl~ E~~h~ltung ,der 
Vorschriften in den meisten Mitgliedstaaten unbefnedtgend. ,Der Gru.nd hierfur hegt m,eht 
so sehr im Fehlen geeigneter Kontrol1instr~mente ~ls in den emem Prelsregelungssy~~e~ f~~ 
manenten Schwächen. Seine Starrheit verhmdert die rasche Anpassung sowohl ~ le 10 a 
torisehe Kostenentwicklung als auch an die Schwankungen d~r W~ch~elkursej weitere We~t
bewerbsverfälschungen ergeben sich aus der vielfach vorschrIftswidrIgen Anwendung freier 

Sonderabmachungen. . .. . 
Diese Unzulänglichkeiten führten dazu, ~aß die Verord~ung in E~a~n:g eIDer endguluge~ 
Regelung im Dezember 1974 für ein weiteres J.ah.r verlang~rt.u.n? m emlgen Punkten abg~ 
ändert wurde 23). Den neuen Mitgliedstaaten, die Jede~. PrelSdl~lgISmUS ablehne~, wurde ~l~ 
Sonderbestimmungen zugestanden, die Margentarife wahrend dieses Jahres gar mcht erst em 

zuführen. . h'ld 
Da die Meinungsbildung und Entschlußfindung über die künftigen Regeln der Preis 1 u~g 
im grenzüberschreitenden Güterkraftverk~hr noch nicht ab~eschl?ssen werde? konnten, a~ 
der Rat im Dezember 1975 die Margentanfverordnung um em weiteres Jahr biS zum 31. De 

zember 1976 verlängert 24). . .. 
4.2 Um den genannten »Harmonisierungspreis« erhielten die auf Llb,era1lSle~ng bedachten 
Mitgliedstaaten die Zustimmung des Rates zum Gemeinsc?aftskontm.~ent fur den grenz
überschreitenden Güterkraftverkehr 25). Diese~ hat. wegen semes beschrankten Umfangs Vt~ 
ursprünglich 1200 Genehmigungen, trotz der mzwlschen erfolgten Aufstockung .auf 2363 u 
1975 mehr symbolischen Charakter.über die ständige Anpassung der wesentlich ~mfang
reicheren bilateralen Kontingente nach Gemeinschaftskriterien kam es dagegen mcht zur 

Einigung im Rat. . .. . 
Wenn trotzdem die wachsende Nachfrage nach Güterverkehrslels:ungen 1m mt~maoo~.alen 
Straßenverkehr gedeckt werden konnte, so vor allem deshalb, weil der gewerbliche Guter
kraftverkehr alle Rationalisierungsmöglichkeiten ausschöpfte, während der Werkverkehr nur 
unerheblichen Beschränkungen unterlag. 
43 Vor einer weitergehenden Liberalisierung, insbesondere durch stärke.re <?~nung ~.es 
Marktes für den gewerblichen Krafdahrzeugverke~, forderten v~r allem dl~ gr-:> e:en lt~ 
gliedstaaten von der Gemeinschaft die Lösung zweier Probleme, die als vordnnglich lID Rah 
men der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen angesehen wurden: 

I d E ,.' hc G . schaftenNr Lt9<4 
11) Verordnung (EWG) des Ratd Nr'ri 17l/6~ vomd 30. ~ ~~~G')d:b ::~se~r u;r::so

c 
vor:n 1~;.U;970, Amtsbbtt der 

vom 6:.~.lh968'GSe-ite. 1; gea
h
""" mN "L".O: v::~Onr1970 Seite l' 1Jerlänge"; durch: Verordnung (EWG) des Rates 

Europal5c m emonscha en r." "'. 'a! L298 31 12 1972 Seite 12 
Nr.28

d
26 vomCE"w"G')' 'd972~ ~mtsNbbtt},d5'5'/E7~:?:~~h~ ~~<4e~~tsbt':t ~~ Euro;~:Che~ G~meir:schaften' Nt. L3<49 

13) Veror nung . es n;l.tes r. .,. 

vom 2
d
8. 12. 19

CE
70

W
' 5G~)"d}' R N }}}0/75 vom 18 12.1975 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L329 

l4) Veror nung . es ates r. .• 
vom 23. 12.1975, Sote 8. 9 8 Am bl der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175 

l5) veror,d}nu7nf9~~~~~d~;.~~~o~~·~~~%6~G)dels9;~!s6Nr.28~17~tvom 28.12.1972 . . 1nderungen ~ V:i.~"gerN".-
vom ..• , N /7<4 1 8 197<4 Amtsblatt der Europalschen GemelJ"lSl.'JliLlten r. 
t~~i~r:~~~~J;~~Jt~e:; ~::rd~~!~6~EWG)des' Rates Nr.32S617<4 vorn 19.12.197<4, Amtsblatt der Euro· 
päischen Gemeinschaften Nr. L 3<49 vom 28. 12.197<4. 
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4.3.1 die Herstellung der Eigenwirtschaftlichkeit der nationalen Eisenbahnuntemehmen. Der 
Abbau der immer mehr ansteigenden staatlichen Subventionen an die nationalen Eisenbahn
unternehmen erschien unerläßlich, um zu einer marktwinschaftlichen Arbeitsteilung auf dem 
zu schaffenden europäischen Verkehrsmarkt zu kommen und eine Diskriminierung der Un
ternehmen der anderen Verkehrsträger zu vermeiden; 

4.3.2 die Anlastung der Wegekosten. Der Lösung dieser Frage kommt aus Wettbewerbs
gründen entscheidende Bedeutung zu. Darüber hinaus gewann die Wegekostenfrage in den 
60er Jahren zusätzliche Aktualität durch die in den Ballungsgebieten sowie auf bestimmten 
Verkehrsachsen auftretenden Sättigungserscheinungen. 

4.3.3 Erste Schritte auf dem Weg zu einer Lösung der Eisenbahnprobleme waren zunächst 
einmal die auf Grund der Hannonisierungsentscheidung erlassenen Verordnungen über die 
Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes und die Normalisierung der Konten 26). 

Ziel der beiden Verordnungen war es, den Eisenbahnen auferlegte, wettbewerbsverzerrende 
Belastungen entweder abzubauen oder diese, im Falle der Beibehaltung, durch Ausgleichs
zahlungen »wettbewerbsunschädlich« zu machen. 

Die Anwendungspraxis während 4 Jahren (1971-1975) zeigt folgendes Bild: 

4.3.4 Die Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes (gemeinwirtschaftliehe Verpflichtun
gen) der Eisenbahnunternehmen wurden im Personenverkehr in vollem Umfang beibehalten 
und insoweit, als sie wirtschaftliche Nachtelle für die Unternehmen verursachten, finanziell 
abgegolten (Personennahverkehr, Sozialtarife). 

4.35 Im Güterverkehr haben nur die Niederlande die Verpflichtungen aufgehoben. Daraus 
müßte an sich gefolgert werden, daß Betriebs-, Beförderungs- und Tarifpflicht für die Eisen
bahnen in den anderen Mitgliedstaaten keine wirtschaftlichen Nachteile verursachen. Das er
scheint aber wegen der hohen Beträge zur Abdeckung der Gesamtdefizite unwahrschein
lich. Die Kommission hat deshalb im Rat angekündigt, daß sie um eine korrektere Einhal
tung der Verordnung Nr.1191169 bemüht sein wird. Insbesondere wird sie sich auch ver
stärkt der Frage der Aufschlüsselung der gemeinsamen Kosten von Personen- und Güter
verkehr zuwenden. Gleichzeitig wird sie nach dem Willen des Rats (Entscheidung über die 
Sanierung der Eisenbahnen - vgl. unten 4.4.1 und 4.4.2) vor 1980 Vorschläge zur Änderung 
dieser Verordnung ausarbeiten. Dabei geht es unter anderem um die Kriterien für die Aufer
legung gemeinwinschaftlicher Verpflichtungen, die bisher auf den Begriff der »Sicherstellung 
ausreichender Verkehrsbedienung« beschränkt waren und die nach Auffassung der Mehr
zahl der Mitgliedstaaten auch den Bedürfnissen der Energiepolitik, der Regionalpolitik und 
des Umweltschutzes Rechnung tragen sollen. Eine solche Erweiterung des Begriffes des »öf
fendichen Dienstes« allein zugunsten der Eisenbahnuntemehmen wäre allerdings mit Rück
sicht auf die Gleichbehandlung der Verkehrsträger sowie das angestrebte Wettbewerbssystem 
problematisch. 

Im Rahmen der Nonnalisierung der Konten werden erhebliche Abgeltungen, insbesondere 
für die Pensions- und die besonderen Kreuzungslasten der Eisenbahnuntemehmen, gezahlt, 
ohne daß die ihnen zugrundeliegenden Regelungen selbst verändert worden wären. 

4.3.6 Der Hauptzweck der Verordnungen, nämlich betriebsfremde Belastungen der Eisen
bahnen primär zu beseitigen, ist somit nur in Ausnahmefällen erreicht worden. Unter dem 
Gesichtspunkt der Wettbewerbsangleichung ist allenfalls die finanzielle »Neutralisierung« 

26) Verordnung (EWG) des Rates Nr.1 191 und 1192/69 vom 26.6.1969, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Nr. L 156 vom28.6.1969, Seite 1 und Seite 8. 
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elD1ger betriebsfremder Belastungen erreicht worden, die gleichzeitig zu einer besseren 
Transparenz der staatlichen Zuschüsse geführt hat. 
4.4 Das nach Artikel 8 der Harmonisierungsentscheidung anzustrebende Ziel der finanziel
len Eigenständigkeit der Eisenbahnen sollte durch eine entsprechende Harmonisierung der 
Vorschriften, die die finanziellen Beziehungen zwischen den Eisenbahnen und den Staaten 
regeln, erreicht werden. Der hierzu vorgelegte Kommissionsvorschlag aus dem Jahre 1971 
sah eine weitgehende Annäherung der Strukturen der Eisenbahnuntemehmen an die Unter
nehmen der Privatwirtschaft vor. Nach mehrjähriger Erörterung durch die Regierungssach
verständigen wurde jedoch klar, daß es auf dieser Grundlage, trotz zustimmender Stellung
nahmen des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses, nicht zu 

einer Einigung kommen konnte. 
4.4.1 In seiner Entschließung vom 27.6.1974 betonte der Rat die Aufgaben der Eisenbahnen 
als öffentliche Unternehmen und beschränkte sich auf die Forderung, Haushalt, Vermögen 
und Rechnungswesen der Eisenbahnen von denen der Staaten zu trennen. 
4.4.2 Mit seiner Entscheidung vom 20.5.1975 zur Sanierung der Eisenbahnunternehmen 
und zur Harmonisierung der Vorschriften über die finanziellen Beziehungen zwischen die
sen Unternehmen und den Staaten 27) folgte der Rat den Grundsätzen seiner Entschließung. 
Die Erreichung der Eigenwirtschaftlichkeit, selbst unter Einschluß aller erfolgswirksamen 
Zuschüsse aus der Staatskasse, wurde vorerst nicht für möglich gehalten. Die Kommission 
soll bis zum Jahre 1980 Vorschläge unterbreiten, ob, gegebenenfalls bis wann und unter 
welchen Bedingungen dieses Ziel erreicht werden kann. Gleichzeitig sollen auch Anpassun
gen der Verordnungen 1191 /69, 1192/69 und 1107170 vorgeschlagen werden, um der öffent
lichen Aufgabenstellung der Eisenbahnen noch stärker Rechnung tragen zu können. Bis zum 
Inkrafttreten solcher Vorschriften sind neben den Abgeltungen und Beihilfen nach den oben 
angeführten Verordnungen Zuschüsse sowohl zu den Investitionen als auch zur Erreichung 
des Haushaltsausgleichs zulässig. Die Transparenz der staatlichen Zuschüsse im Verhältnis 
zu den Leistungen der Eisenbahnen wird durch einen entsprechenden Ausweis im Rech

nungswesen und in der Jahresrechnung verbessert. 
über die Forderung einer bloßen Zusammenarbeit zwischen den Eisenbahnen hinaus wollen 
sich die Minister bis 1979 mit einem Bericht der Kommission über die Möglichkeiten teil
weiser oder vollständiger Integration der Eisenbahnunternehmen befassen. 

4.5 Wegekostenanlastung 
4.5.1 Die theoretischen Grundlagen eines Systems der Abgeltung der Benutzung der Ver
kehrswege waren zunächst wissenschaftlich in einem Gutachten von Allais erarbeitet wor-

den 28). 
4.5.2 Praktische Angaben über die Auswirkungen der verschiedenen in Betracht kommen
den Berechnungsmethoden erhielt die Gemeinschaft durch die Musteruntersuchung in der 
Relation Paris-Le Havre, deren Ergebnisse die Kommission dem Rat im Jahre 1969 vorlegte. 

Im Jahre 1970 erließ der Rat eine weitere Entscheidung zur Durchführung einer Enquete 
über die Wegekosten und die möglichen Methoden der Anlastung in den Stadtgebieten 29). 
Als Objekte wurden 5 europäische Städte mit verschiedener Verkehrsstruktur ausgewählt. 

21) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 15213 vom 12.6. 1975, Seite 3. 
26) Tarifpolitik im Verkehr ( = Schriftenreihe der Kommission Nr. 1). 
29 ) Nr.64 /389 EWG Entscheidung des Rates vom 22.6.1964, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschafu:;n Nr.102 

vom 29.6.1964, Seite 1598; Verordnung (EWG) des Rates Nr.641270 EWG Entscheidung des Rates vom 13.5.1965 
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Im gleichen Jahr verabschiedete der Rat eine Verordnu E" f""h " ""b d" A b f·· . ng zur 10 u rung emer Buchfüh 
rung u er le usga eo ur die Verkehrswege 30). -

4.5.3 Damit waren wesentliche Voraussetzungen für die W hl' Ab I 
h f

f 0" K " " h . a emes ge tungssystems ge 
sc a en. le o~mlsslOn at SIch in ihrer Denkschrift vom 29.3.1971 und de cl' -
bundenen Entscheidungsvorschlag über die Einführung e " S m amlt veT-

I d B d 
mes gememsamen ystems der Ab-

ge wng er enutzung er Verkehrswege 3l ) zugunsten de S d H h " M' d 1· systems es aus altsausgleichs 
unt~r. In estan astung der sozialen Grenzkosten entschieden Diese S ... 
drei Bmnenverkehrsträger eingeführt werden. . system soll fur die 

- Bei den Eisenbahnen wird davon ausgegangen daß " "h b hl d' I . . ,Sie 1 re gesamten Wegekosten decken 
o wo les, so ange hohe Deftzltzuschüsse bezahlt werden fragwürdig h' S .' 
a~dere Verke~rsträger noch nicht voll zu ihren Wegekosten'heran ezo e:r:~n~l~t. owe.lt 
E,~enbahnen emen Ausgleichsanspruch an die öffentliche Hand erha~ten"g • ollen die 

Be,m Kraftverkehr soll in 10 Jahren die Oeckun d I" h W "" M' al"l d K ftf h g er staat lC en egeausgaben uber 
.mer 0 - un ra a rzeugsteuer sowie über besondere Abgaben erfol D G ß 

t~11 de~ Ausga.ben für jedes nationale Wegenetz soll durch die Mineralöf:t:~e/r ed:
o 

-
eme DifferenZierung nach Fahrzeugkategorien über dOe K fd h b . g ckt, 
den ' dan b II b d' 1 ca a rzeugsteuer eWlrkt wer-

I
.? . e. en so en eson eee Sättigungsabgaben für Stadtgebiete und Hauptautobahne 

zu asslg sem. n 

Für Nu~zf~hrz~uge whir~ die ~olle Zweckbindung angestrebt; bei individuellem Kraftfahr
zeugver e r so auc em Beitrag zum allgemeinen Haushalt mö r h . DO 
der praktischen Anlastungsmaßnahmen für den Kraftverkehr best

g ~~ . s~n. Ale erste Stufe 
Struktur der Kraftfahrzeugsteuern Hierzu hat d,"e Ko " " eh I~ eJr hnpassung der V hl . mrnlSSton sc on Im a re 1968 . 

o.rsc ag. vorgele~t, über den bisher im Rat keine Einigung erzielt werden konnte 32). emen 

- ~~le~:~s~{Sf~::~~~~~~:« s~~;~h n~~;o:~::e ~t~:~:;s:ee~:;~tn ;:rJ::~~i~;eis~~~~a~~~.~~r 
d
rung eme~ ~bgeltungssystems aus institutionellen und wirtschaftlichen G "" d

l 

In u -
ers schwleng. run en beson-

AEWufgGruynd derRS~hellungnahmen von EP und WSA hat die Kommission gemäß Artikel 149 2 
eme el e von Abänderungen'h V d rf • sond h' h . 1 res eror nungsentwu s vorgenommen 33) insbe-

ere s~ Sl~ nU~I?e r, vorbehaltlich etwaiger vom Rat zu beschließender Fristv~rlän e 
rungen, eme emhetthche übergangsfrist von 15 Jahren für die Einführun des Ab 1 g-

;~~:'::::so~nf;'Sg ~::~:~~:i:e~J !t,~:~~~~~~~~e;~:nW ettbewerbs bedin~ngen w~;d~:r:~ 
4.~.4 B~i den Beratungen der Vorschläge ergaben sich beträchtliche methodische Schwieri 
:I~~~n~~~s~eso~e~e a~s der Zugrundelegung marginalistischer Berechnungsmethoden" y~~ 
___ _ _ em e let er externen Kosten ISt es noch nicht gelungen, allgemein anerkannte 

zur Anwendung von An.4 der Entscheidung 64/389 Am bl d E .. ' 
24.5.1965, Seite 1473; Verordnung (EWG) des Rates Nr.70~\0~t~~G Europ:/~dhen Gern.einschaften Nr.88 vo,? 

" ) dung 64/270, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Ne. L 23 vom 30 ~ts~9;~ S~ zur Änderung der EntscheI-
Verordnung (EWG) des Rates Nr. 11 08170 vo 4 6 .. ..! elte 24. vom 15.6.1970, Seite 1. m .. 1970, Amtsblatt der EuropalSchen Gemeinschaften Nr. L 130 

31) Denks.chr.ift über die Abgeltung der Benutzung der Verkehrsw e im R h d . 
( = Mitteilung der Kommission vom 29.3.1971 KOM (71 ) 268 e~ Vo a hTten d er gemel!1s~men .. Ve.rkehrspolitik 

" ) tung_~es ~~es ~tsblatt ~er E.u~opäischen Gemeinschaften Nr.C 6I~om ~~ 619;;)KomnusslOn fur eine Entschei-
ors<,;lJ!ag für eine erste Richtluue des Rates zur An assu d . I .. . 

" ) Zeu.ge (= All!tsblatt der Europäischen Gemeinschafte~ Nr ~~ 9~~~~1~~a9 e~ 9zr~e der Steuern der Nutzkraftfahr-
Wlschenbencht der Kommission an den Rat über d' Ab' b ff' ,ene41). 

kehrswege, Anlage 1 Dok. KOM (75) 493 endg. le reiten etre end die Abgelrung der Benutzung der Ver-
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Quantifizierungsgrundsätze zu entwickeln. Eine weitere Schwäche des Systems liegt darin, 
daß die Abgaben lür jedes Land oder Schillahnsbecken nach Maßgabe der spezilischen Aus
gaben der öffentlichen Hand festgelegt werden, so daß das Abgabenniveau auch nach der 
»Harmonisierung41: unterschiedlich bleiben würde. 
Ob das System unter diesen Umständen politisch durchsetzbar ist, mag dahingestellt sein. 
Auf jeden Fall scheint sich die Kommission, nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Beden
ken in den Mitgliedstaaten, nunmehr ernsthaft mit der Frage zu befassen, ob die aufgetrete
nen, z. T. bedeutenden Schwierigkeiten nicht neue Stellungnahmen bei der Zielsetzung und 

den Methoden erfordern. 

5. Vierte Phase der gemeinsamen Verkehrspolitik: Bemühungen um die Anpassung 
der Verkehrspolitik an die Bedürfnisse der erweiterten Gemeinschaft 

5.1 Nach 1971 trat zunächst eine erneute Stagnation der gemeinsamen Verkehrspolitik ein, 
die u.a. durch die Unsicherheit über Umfang und Konsequenzen der Erweiterung der Ge

meinschaft bedingt war. 
Der Beitritt des Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks am 1.1.1973 schaffte neue 
geographische und wirtschaftspolitische Gegebenheiten, u.a.: 
_ Die weltweit tätigen Verkehrsträger See- und Luftverkehr gewinnen verstärkte Bedeutung 

auch für die Verkehrsbeziehungen innerhalb der Gemeinschaft. 
_ 2 Mitgliedstaaten sind nur im gebrochenen Verkehrsweg mit Landverkehrsmitteln zu er

reichen. 
_ Verkehrspolitisch hat sich das Gewicht der Mitgliedstaaten verstärkt, die eine marktwirt-

schaftliche Ordnung für den Güterverkehr anstreben. 
Die Haltung der neuen Mitgliedstaaten gegenüber einer gemeinsamen Luftverkehrs-, See
verkehrs- und Seehafenpolitik erscheint zumindest noch unentschieden. Entgegen anfäng
lichen Erwartungen der Kommission dürfte z. Zt. wenig Bereitschaft zu einer umfassenden 

Gemeinschaltsaktion bestehen (vgl. 6.4). 
Die Gemeinschaft wird sich daher vermutlich zunächst auf Einzelmaßnahmen, z. B. gegen 
Flaggendiskriminierungen, auf Verfahren zur gegenseitigen Information sowie auf Abstim
mung, insbesondere mit anderen internationalen Organisationen, beschränken müssen. Hier 

liegen aber auch wichtige Aufgaben. 
5.2 Mit ihrer Mitteilung vom 24. Oktober 1973 34) versuchte die Kommission einen neuen 
Anlauf zur gemeinsamen Verkehrspolitik in der erweiterten Gemeinschaft. Sie berief sich 
hierbei vor allem auf die anläßlich der Gipfelkonferenz in Paris (Oktober 1972) im Hinblick 
auf eine Wirtschafts- und Währungsunion aufgestellten Ziele, mit denen eine gesunde Raum
ordnung, das Gleichgewicht zwischen den Regionen, eine Verbesserung der Lebensqualität 
sowie sozialer Fortschritt, unter besonderer Betonung des Unweltschutzes und der Wahrung 
menschlicher Werte, angestrebt werden. 
Gleichzeitig bestätigte die Kommission die weitere Gültigkeit der bisherigen Zielsetzung, 
nämlich die Schaffung eines nach Wettbewerbsgrundsätzen ungehindert funktionierenden 
gemeinsamen Verkehrsmarktes. Das bisherige Ordnungskonzept der gemeinsamen Verkehrs-

34) Mitteilung der Kommission an den Rat über die weitere Entwicklung der gemeinsamen Verkehrspolitik. KOM (73) 

1725 endg. 
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po~tik sollte durch strukturpolitis.che Maßnahmen ergänzt und der Gesamtpolitik der Ge-
memschaft, vor allem auf den GebIeten der Regional- Sozial- Steuer- [nd sm' U I . dAß h . . . '" u e-, mwe t-, 

l
EneNrgle- un II u. en. andelspolltlk ~ehr als blSher Rechnung getragen werden. Die nationa
en etze so ten 10 em gememschaftliches» Verkehrssystem~ integriert werden. 

~ichtigster Bestandteil einer solchen Verkehrspolitik ist nach Auffassung der Kommission 
die Gestaltu~g d~s Verkehrswegenetzes nach einem Gesamtorientierungsplan. Der Güter
verkehr soll 10 dIesem Rahmen, vorbehaltlich notwendiger Korrekturen z V hi d 

W b b 
'ßb" h . ur er n erung 

von ett ewer sml rauc en, frei funktionieren für den Personenverkeh d hi .. k K ·ff d .. ff ' r wer en nge-
gFenrtls~ahr ere dmgHfl e er ,0, entliehen Hand zugelassen, Daneben hält die Kommission die 

o u rung er ,armonlSlerung .der Wettb:werbsbedingungen und die Einführung einer 
Mar~tordnung, »dIe den Erfordemls~en der WIrtschaftsunion gerecht wird~, für notwendig. 

I~. ek1Oerbübehr~ankgsphasde sOkll aber dIe unternehmerische Freiheit auch für den Güterverkehr 
star er esc ran t wer en önnen, Diese übergangsphase soll erst dann als abgeschlossen 
gelten, wenn durch entspreche~den fi.-usbau der Infrastruktur eine wettbewerbsneutrale An
lastung der Wegekosten und dIe Samerung der nationalen Eisenbahnuntemehrn di V -

d I
·· h 11 . d en e or 

aussetzungen a ur gesc a en sm , daß der Marktmechanismus zu einer opti I V 
kehrsteilung führt. Das wird beträchtliche Zeit erfordern. ma en er-

5.3 Würdigung der Mitteilung vom 24. Oktober 1973 

Die Denkschrift ist noch von dem Optimismus der ersten Hälfte des Jahre 1973 "h d d d' K .. I' . . s getragen, 
wa ren er Ie ommlSSlon au die rasche VerwirklIchung der Wirtschafts- d W'·h 
union und der politischen Union bis 1980 vertraute. un a rungs-

Unter den von der Kommission angenommenen Prämissen sind die Ansa"tze wohl e .. d 
lihl lih' ... vrstan-c , ~ag c Ist nur, WIe die ZIelvorstellungen angesichts der jetzigen politischen und wirt-
schafthchen Lage der Gemeinschaft durchgesetzt werden sollen Vor allem' t k' B . hf d . r ' IS erne erelt-
sc a t er Mag ledstaaten zu erkennen, wesentliche Befugnisse an die Organe der G .
schaft abzutreten. emern 

Auch die Lös.~ng. der ytegekoste?frage und der Eisenbahnsanierungen dürfte unter den ge
gebenen Verhältmssen 10 recht weite Feme gerückt sein. 

~ewiss,e Mängel der Mitteilung liegen außerdem darin, daß sie keine Auskunft 
uber ZI.el und Inhalt der angestrebten Strukturpolitik in der erweiterten Gemeinschaft gibt 
und kemen konkreten, ~usweg aus den Schwierigkeiten aufzeigt, die insbesondere bei der 
B:~tung. der Hannom.slerun~sprobleme aufgetreten sind. übrigens scheint auch diese Mit
te~ ung ern Kompr<?mlß z:Vlsc~en ~iderstreitenden verkehrspolitischen Konzeptionen zu 
sem, denn ~uf d~r el~en Seite WIrd dIe Herstellung eines wettbewerbsorientierten Verkehrs

. markt~s welterhl~. b:Jaht, au~ der ~nderen Seite sollen aber gesellschaftspolitische Zielsetzun-
gen, ~Ie. zwangslauflg auf eme Emschränkung des Wettbewerbs im Verkehr hi I f 
verwtrkhcht werden. naus au en, 

So bleibt offen, welches Ziel wirklich angestrebt wird. 

5.~ ~eit Vorlage der Mitteilung der Kommission vom Oktober 73 haben vier Sitzungen des 
M10lsterrats stattgefunden: 

5.4.1 In der Sitzung von: 27. Juni 1974 in Luxemburg hat der Rat zwei Beschlüsse von eini
ger Bedeutung gefa~t: Emerseits einigt~ er sich im Grundsatz über die Bedingungen des Zu
gangs zum Beru~ emes Unter~eh~ers 1m grenzüberschreitenden Güterkraft- und Personen-
kraftverkehr ZWISchen den Mltghedstaaten die am 12 11 1974 lorm U b hi d , . . e vera sc e et wur-
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den (vgl. 3.4.1), zum anderen nahm er eine Entschließu!1g zur Eisenbahnsanierung an (vgl. 

4.4.1)35). 
Neue verkehrspolitische Grundsatzentscheidungen, vor allem eine Diskussion über die Mit
teilung der Kommission vom Oktober 1973, erfolgten jedoch nicht. 
5.4.2 Auch die Sitzung vom 11. Dezember 1974 brachte keinen Neubeginn der gemeinsamen 
Verkehrspolitik, sondern nur Fortsetzung und Ergänzung bereits vorher eingeleiteter Ak
tionen. Das gilt zunächst einmal für die auf der Entschließung vom Juni 19?4 beruhe~d.en 
Entscheidung über die Sanierung der Lage der Eisenbahnunternehmen und die HarmODlSle
rung der Regeln über die finanziellen Beziehungen zwischen diesen Unternehmen und den 

Mitgliedstaaten (vgl. 4.4.2). 
Das Gemeinschaftskontingent und die Margentarife wurden für 1 Jahr verlängert (vgl. oben 
4.2 und 4.1.5), ohne daß bereits Klarheit über die danac~ geltende Regelung bestünde. 
Seinen Willen, den kombinierten Verkehr zu fördern, hat der Rat dadurch bekräftigt, daß 
er eine Richtlinie über die Liberalisierung des Huckepackverkehrs verabschiedete. In der 
Frage der steuerlichen Harmonisierung kam es zu keiner Einigung über die Erhöhung der 
Kraftstoff-Freimengen; die Anpassung der nationalen Systeme der Steuern für Nutzfahr
zeuge wurde auf 1975 verschoben, blieb aber auch in diesem Jahr ungeregelt. Schließlich er
weiterte der Rat das Mandat der Kommission für Verhandlungen mit der Schweiz über eine 
Stillegungsregelung für die Binnenschiffahrt im Rhein/Moselbecken. 
Während so der Rat die Politik der kleinen Schritte auf dem Gebiete der gemeinsamen Ver
kehrspolitik weiter fortsetzte, machte sich das Europäische Parlament mit seiner Entschlie
ßung vom 25.9.1974 erneut zum Fürsprecher für eine breit angelegte Verkehrspolitik der 
Gemeinschaft. Es forderte den Rat auf, die Grundsatzdebatte über die Mitteilung der Kom
mission vom Oktober 1973 zu eröffnen und die Verabschiedung der Vorschläge der Kom

mission zu beschleunigen. 
5.5 Nach einem informellen Treffen des Rates der Verkehrsminister im Juni 1975 in Kopen
hagen am Rande der CEMT-Tagung, brachte die Ratssitzun~ am 15./16.10.1975 endlich 
einen ersten Meinungsaustausch über die Mitteilung der KommISSion vom 24.10.1973. Dabei 
wurden insbesondere die gemeinsame Organisation des Verkehrsmarktes, die Koordinierung 
im Bereich der Infrastruktur und die Anwendung der Vertragsbestimmungen auf See- und 
Luftverkehr erörtert, ohne jedoch zu einheitlichen Auffassungen zu gelangen. 
Abgesehen von einer Ermächtigung der Kommission zur Aushandlung eines Abkomme~s 
zwischen der EWG und Drittländern für den internationalen Straßenpersonenverkehr mIt 
Kraftomnibussen und Aufstellung entsprechender Richtlinien traf der Rat keine konkreten 
Entscheidungen. Er beauftragte den Ausschuß seiner ständigen Vertreter mit der Fortsetzung 
der Arbeiten über einige vordringliche Maßnahmen, die im Rahmen der Tagesordnung seiner 
Sitzung im Dezember 1975 beraten werden sollten. Es handelte sich hierbei um die soziale 
Harmonisierung, die Anpassung der nationalen Systeme der Steuern für Nutzfahrzeuge, um 
Abmessungen und Gewichte der Nutzkraftfahrzeuge, das Gemeinschaftskontingent und die 
Margentarife für den Straßengüterverkehr. 
5.5.2 Einige dieser Vorschläge befanden sich schon seit längerem auf dem Verhandlungs
tisch, andere hatte die Kommission dem Rat kurz vor seiner Tagung im Oktober 1975 im 
Rahmen einer »Mitteilung über die Marktordnung für den Binnenverkehr innerhalb der Ge-

3S) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 111 vom 23.9. 1974, Seite 1. 
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meinschaft« 36) vorgelegt. Da die Kommission der Auffassung ist, daß die Fortschritte in der 
D~rc~f~hrung des Harmoni~.ierun?sprogramms gewisse öffnungen in Richtung auf eine 
freiheitlIche Ordnung der Markte 1m Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten erlauben zie-
len ihre neuen Vorschläge37) auf eine schrittweise Liberalisierung dieser Märkte ab. ' 

Insbeson.dere soll das Gemeinschaftskontingent endgültig eingeführt und zunächst auf 4726 
Gene~lgungen .. verd?ppelt werden. Die zusätzlichen Genehmigungen für das Jahr 1976 
sollen Je ~ur ~alfte lmear bzw. unter Berücksichtigung des Ausnutzungsgrades im Jahre 
1973 verteilt, bilaterale Verkehre nunmehr zugelassen und d~r Fahrtbericht abgeschafft wer
den. 
Di~ Marg~ntarif:ero,rd~ung soll.te wiederum um 1 Jahr verlängert werden, um in diesem 
Zettra~m uber die ElI~fuhrung emes Referenztarif- und Marktbeobachtungssystems, ersteres 
als ZWischenstufe zu emem Regime völlig freier Preisbildung, entscheiden zu können. 

5.5.3 Da sich bei der Ber~tu~g de: ~orrangigen Maßnahmen wiederum Schwierigkeiten er
gaben, versuchte der Vorsitz Im MmlSterrat vom 11./12. Dezember 1975 einen Gesamtkom
promiß h~rbeizuführen, der jedoch scheiterte. So konnte sich der Rat nur über zwei der fünf 
Punkte dieses ~ompromisse~ einigen, n~mlich die Verlängeru~g der Margentarifverordnung 
und des Gemel~schaftsk~~tJ~gentes38) m unveränderter Fassung um ein weiteres Jahr. Er 
kam weder zu emer yerstandlgung über den Komplex der sozialen Harmonisierung (Anpas
sun? .der. ersten SozIalverordnung, Annahme der Ergänzungsverordnung, Hinterlegung der 
RatIflkatlonsurkunden bzw. Beitritt zum Europäischen Abkommen über die Arbeit der 
Kraftfahrzeugbesatzungen [AETR]) noch über die Besteuerung oder die Abmessungen und 
Gewichte der Nutzfahrzeuge. 

Die Ein~gu~g über d~n. Kom~lex der sozialen Harmonisierung im Straßenverkehr scheiterte 
u.a., weil die Ko~mlsslon keme Vor~chläge zur Lockerung der gegenwärtig geltenden Nor
men vorlegte. Em neuer Kompromlßvorschlag für die Abmessungen und Gewichte der 
Nutzkraftfahrzeuge fand keine Mehrheit, weil die neuen Mitgliedstaaten weiterhin auf der 
10-t-Achse .~eharrten., Ihre Stellung wurde noch durch einen der früheren sechs Mitglied
s~aten ~~starkt, der sl.ch nunmehr ebenfalls für diese Achslast aussprach. Immerhin sollen 
die Bemuhungen .um eme Lösung nach dem Willen des Rates auf Expertenebene fortgesetzt 
we:den. F.ortschntte wurden hingegen hinsichtlich der Besteuerung der Nutzkraftfahrzeuge 
erzlel,t. Hier gelang dem Rat wenigstens eine Einigung über die Orientierung der weiteren 
Arbeiten. 

36) Mitteilung der Ko~missio~ an den Rat über die Marktordnung für den Binnengüterverkehr innerhalb der Gemein
schaft (Straßen-, Bmnenschiffs- und Eisenbahnverkehr) KOM (75) 490 endg 

37) Vorschläge für Richtlinien des Rates ' . 
I. ü~er die Aufstellung gemeinsamer Regeln für bestimmte Bdörderungen im Güterkraftverkehr zwischen Mit

gliedstaaten, 
II. ü?er den

b 
Zug.mg zum. Beruf des Unternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Binnenschiffs

~uter- . zw. Bum~nschiffspersonenverkehr, 
IIl. d~r dfl~ gegenseitige Anerkennung de.~ Dipl.ome, Prüfungszeu~nisse und sonstiger Befähigungsnachweise für 

~~ Be orderung v~.n ~ersonen und Gutern UD Straßen- und Bmnenschiffsverkehr und über Maßnahmen zur 
Forderung der tatsachlichen Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit der betreffenden Verkehrsuntemeh
mer. 

Vorschläge für Verordnungen (EWG) des Rates 
I. ~ber d.ie Preisbildun~ im internationalen Eisenbahngüterverkehr, 

II. ~ber el.n Referenztarifsystem im Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten, 
III. ube.r em Mar~tbeobachtu~gs~ystem für den Güterverkehr der Eisenbahnen, des Kraftverkehrs und der Binnen· 

schtffahrt ZWischen den Mitghedstaaten. 
38 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 1 vom 5. L 1976, Seite 28 bzw. 37). 

) Verordnung (EWG) de.s Rates Nr. 3331/70 vom 18.12.1975, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr L 
329 vom 23.12.1975, Seite 9. . 
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Während so die neuralgischen Fragen der gemeinsamen Verkehrspolitik weiterhin ungelöst 
blieben, konnte der Rat im Bereich der Binnenschiffahrt, die ohnehin im Integrationsprozeß 
eine bevorzugte Stellung einnimmt. einen gewissen Fortschritt erzielen 39). 

6. Zwischenbilanz der Bemühungen um Einführung einer 
gemeinsamen Verkehrspolitik 

15 Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages ist die Gemeinschaft von einem homogenen, bin
nenmarktähnlichen Verkehrsmarkt noch weit entfernt. 
6.1 Der gewerbliche Güterkraftverkehr ist weiterhin vielfach durch restriktive Kontingente 
in seiner Entfaltung eingeengt. Bei fortbestehenden Disparitäten vor allem auf steuerlichem 
Gebiet und unzureichender Beachtung der ohnehin von Aufweichung bedrohten Sozialvor
schriften, kann der Wettbewerb seine Aufgabe, eine ökonomisch vernünftige Aufgabentei
lung, Steigerung der Produktivität und Senkung der Gestehungskosten herbeizuführen, nicht 
erfüllen. Die Gewerbestruktur hat sich dem europäischen Rahmen nur unzureichend anpas
sen können. Die freie Niederlassung ist vielfach durch unterschiedliche Zulassungsbedin
gungen beeinträchtigt, die übernahme von innerstaatlichen Beförderungen in einem anderen 
als dem Herkunftsland (Artikel 75, 1 b EWGV) bisher in keinem Mitgliedstaat zugelassen. 
Der Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten unterliegt weiterhin Beschränkungen 

beim Grenzübergang. 
6.2 Die Eisenbahnunternehmen haben ihre nationale Struktur unverändert beibehalten; ihre 
internationale Zusammenarbeit ist in der Gemeinschaft der Neun kaum stärker entwickelt als 
im übrigen Europa, von einer besonderen Verflechtung ist nichts festzustellen. Die wirt
schaftliche Lage der Eisenbahnen hat sich zunehmend verschlechtert, die Finanzierung der 
Maßnahmen für eine grundlegende Verbesserung ihrer Betriebsstrukturen ist nach wie vor 
ein ungelöstes und zur Zeit wohl auch unlösbares Problem. Der staatliche Einfluß hat sich 
infolge des steigenden Zuschußbedarfes weiter verstärkt. Einige Mitgliedstaaten befürchten 
offensichtlich, daß sich erhöhter Wettbewerbsdruck durch schrittweise Liberalisierung des 
Güterkraftverkehrs in dieser Beziehung noch stimulierend auswirken würde. Dadurch wird 
sowohl das Zustandekommen eines gemeinsamen Verkehrsmarktes als auch die Verwirk
lichung des Wettbewerbskonzepts beeinträchtigt. 
6.3 Die Binnenschiffahrt ist zwar weitgehend und besonders auf den der Mannheimer Akte 
von 1868 unterliegenden Wasserstraßen integriert, sie konnte aber bisher praktisch nicht in 
die gemeinsame Verkehrspolitik einbezogen werden. Abgesehen von der Annahme einer 
Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung der Schiffsatteste, die nur Provisorium bis zum 
Erlaß einer Gemeinschaftsregelung sein kann, hat der Rat auf diesem Sektor bisher keine 
Entscheidung getroffen. Ein Vorschlag zur sozialen Harmonisierung 40) liegt ihm erst seit 
kurzem vor. Ob die Stillegungsregelung, mit deren Einführung 1977 zu rechnen ist, ohne 
gleichzeitige gemeinschaftliche Maßnahmen zur Strukturverbesserung die von Regierungen 
und Gewerbe in sie gesetzten Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Gesundung die
ses Verkehrs zweiges erfüllen wird, bleibt abzuwarten. 
6.4 Die Entwicklung gemeinsamer Politiken für Seeschiffahrt, Luftfahrt und Seehäfen kam 
ebenfalls über erste Versuche nicht hinaus. Zwar hatte der Gerichtshof der Europäischen 

39) Richtlinie Nr,76/135/EWG des Rates vom 20, Januar 1976 über die gegenseitige Anerkennung von Schiffsattesten 
für BinnenschiHe, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 21 vom 29. 1. 1976, befristet bis 31. 12. 1978. 

40) Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Rates zur Hannonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Binnen
schiffsgüterverkchr, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 259 vom 12.11. 1975, Seite 2. 

Möglichkeiten und Grenzen einer gemeinsamen Verkehrspolitik 19 

Gemein~chaften mit seinem Urteil in der Rechtssache 167/73 bestätigt, daß die allgemeinen 
Vorschnften des EWG-Vertra~es.auchJür Seeschiffahrt und Luftfahrt gelten, dennoch schei
te~e ~er Vorschlag der ~ommlsslOn »uber das gemeinsame Vorgehen der Mitgliedstaaten im 
Hmblick auf das ~berelllkommen der Vereinten Nationen zur Einführung eines Verhaltens
kodex ~er Seeschiff~hrt~ko?ferenzen«. Entgegen den rechtlichen Bedenken der Kommission 
unterZelc~eten ~rel ,Mitgliedstaaten das Abkommen vorbehaltlich seiner Ratifizierung und 
setzten. sl~h damit ~,lll:m ~ert:agsverstoßverfahren nach Artikel 169 EWGV aus, das die 
KommiSSIOn unverzuglIch emleltete. Zwar hat diese sich hiermit ein weiteres Mal als Hüterin 
des Vertrages bew~hrt, es .mag jedo~h dahingestellt sein, ob die Beschreitung des Rechts
weges de,r Formulierung emer gemeinsamen Politik dienlich ist oder nicht. Das wird sich 
scho~ be~ der Erörte~ng des, Memorandums erweisen, das die französische Regierung dem 
Rat lO,semer let~t~n Sltzun.g 1~ Jahre 1975 vorlegte und in dem sie eine Koordinierung der 
Sees~h!ffahrtspoh?k der MI~ghedsta~ten zunächst in drei prioritären Bereichen anregt (Har
moms~eru.~g. ~es IOner~ememschafthchen Seeverkehrs, Schutz der Wirtschaftsinteressen ge
gen Dlsknmlmerungen In der Seeschiffahrt, Sicherheit im Seeverkehr). 

Wie die E~ahrungen im ~ereich des Binnenverkehrs zeigen, führt von einem solchen Memo
ran~,um biS zu: ,Fon~:lUhe~ng gemeinsamer: Ak~ionen, geschweige denn Einführung einer 
koharenten Politik, em weiter Weg, wenn Sich die Interessengegensätze der Mitgliedstaaten 
überhaupt überwinden lassen, 

Für die Luf~ahrtpolitik li:gt zwar ein Kommissionsvorschlag mit weit gesteckten Zielen 
v~r41): angeslc?ts des Schelterns früherer Versuche, in einem anderen rechtlichen Rahmen 
el~ wl.rtschafthchen und politisch~n Erfolg verspre~hendes Konzept gegen divergierende 
Emzelmteressen durchzusetzen, mussen aber auch die Erfolgsaussichten dieses Vorschl e 
mit Zurückhaltung beurteilt werden. ag s 

So dürften zunäc?st die überlegungen über die Anwendung der allgemeinen Regeln des Ver
trages auf Se.eschlffahrt ~nd . Luf~ahrt über die nach Artikel 84, 2 zutreffenden Ratsentschei
dungen sowie das fact-fmdmg 1m Seehafen bereich fortgesetzt werden ohne daß es ab -

h . 11 . h .. E· I k . " ge se en vle elc t von emlgen mze a nonen, zur Formulierung einer gemeinsamen Politik 
kommt. 

6.5 Wi: in anderen Be~eichen, so ist es der Gemeinschaft also auch auf dem Gebiete des Ver
~ehrs DIcht gelungen, m den vorgesehenen Zeiträumen eine gemeinsame Politik zu verwirk
~chen. In den letzten Ratssitzungen ist es vielmehr ganz klar geworden daß die untersch' d
lichen A":ffassun~en über die Tragweite der gemeinsamen Verkehrspohtik (vgl. 1.1.1) ~:hr 
oder wemger :velter fortbestehen. Immer noch sind es vor allem die Niederlande mit Nu
~cenunterscl?eden aber a.uc,h die Ybrigen Beneluxländer, die in dieser Beziehung eine exten
sl~e Konzeption unter MItembezlehung von Seeschiffahrt, Luftfahrt und Seehäfen forde 
wahr~nd. vor. allem di~ größe~en Mitgliedstaaten, wiederum mit unterschiedlichen Auffass;:~ 
~e~ hinslchtl,lch der el~zubezlehenden Verkehrszweige und -sektoren, eine pragmatische Po
lInk der kle~en Schntte, befü,rworten. ~iner Ausweitung der Verkehrspolitik auf weitere 
V:rkehrszwelge s~~hen die meisten von I~en a?~artend, wenn nicht ablehnend gegenüber. 
Dle .. alte ~ebat,~e ub~r den Vorrang von LlberallSlerung oder Harmonisierung hat nichts an 
Scharte ~1r:gebußt, dies um so mehr, als eine Bewertung der ökonomischen Bedeutung der 
Han,nonlSlerungsmaßnahmen bisher nicht gelang, Auch der Beratende Verkehrsausschuß 
(Artikel 83 EWGV) konnte zu dieser Frage nicht verbindlich Stellung nehmen. . 

.') ;'orschla.g für ~ine Entsch~i~ung des Rates zur Einführung einer gemeinsamen Politik auf dem Gebiet der Zivil· 
uftfahnmdustne und der Zlvilluftfahn, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 265 vom 19, 11, 1975, 
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In dieser Situation und angesichts des großen Zeitbedarfs von der Erarbeitung eines Vor
schlages, der Konsultierung von EP und WSA bis zu seiner Erörterung und gegebenenfalls 
Annahme im Rat, ist es sehr schwer, in dem im Vertrage vorgeschriebenen Verfahren zum 
Ziel zu kommen. Ein Vorschlag, der sich in eine heute für annehmbar gehaltene Konzep
tion einfügt, kann angesichts veränderter wirtschaftlicher und politischer Bedingungen mor
gen überholt sein. überlegungen über Möglichkeiten und Grenzen eine,r gemeinsa~en "yer-
kehrspolicik der Europäischen Gemeinschaften müssen daher zunächst einmal den blshengen 
Erfahrungen Rechnung tragen. 

7. Grenzen und Möglichkeiten einer gemeinsamen Verkehrspolitik 

7.1 Die Kommission hat vom Beginn ihrer Arbeiten an in extensiver Auslegung des Vertra
ges die schrittweise Verwirklichung eines, von einigen gemeinschaftlichen Ordnungsprin
zipien abgesehen, frei funktionierenden gemeinsamen Verkehrsmarktes angestrebt. Wie die 
lange Liste der zwischenzeitlich angenommenen Gemeinschaftsregelungen ausweist, hat sie 
dabei beachtliche Erfolge erzielt, wenn es auch nur in Ausnahmefällen gelang (z. B. im inter
nationalen Personenverkehr mit Kraftomnibussen), dem angestrebten Ziel nahe zu kommen. 
Die meisten Maßnahmen blieben im Vorfeld des integrierten Verkehrsmarktes stecken und 
konnten daher nur z. T. wirksam werden (vgl. auch den Anhang). Hier zeigen sich die zu
mindest derzeitigen Grenzen einer gemeinsamen Verkehrspolitik, die für eine Wirtschafts
union, ja sogar für eine Politische Union zugeschnitten ist. 
7.2 überall dort, wo zur weiteren Verwirklichung des Konzeptes Souveränitätsverzichte 
der Mitgliedstaaten erforderlich sind, lassen sich Fortschritte nur noch erzielen, wenn dies 
zufällig der allgemeinen Interessenlage der Mitgliedstaaten entspricht oder wenn der Euro
päische Gerichtshof in diesem Sinne entscheidet. 
7.3.1 Mit Aufkommen und Etablierung der Wirtschaftskrise hat sich der Widerstand gegen 
vorgezogene Liberalisierungsmaßnahmen insbesondere im Bereich des Güterkraftverkehrs, 
überall dort versteift, wo mangelnde Fortschritte der Gemeinschaft in der Harmonisierung 
der Wettbewerbsbedingungen den Unternehmen anderer Mitgliedstaaten ungerechtfertigte 
Wettbewerbsvorteile sichern. Vor allem die nach Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche steu
erliche Belastung des Güterkraftverkehrs ist ein Ärgernis, dessen Beseitigung dank viel zu 
kompliziert angelegter Vorschläge der Kommission in weiter Ferne liegt, wenn es nicht ge
lingt, einfachere, wenn auch weniger perfekte Lösungen, zumindest zwischenzeitlich zu ver
wirklichen. Aber auch dann sollte man sich keine Illusionen hinsichtlich stürmischer Fort
schritte beim Abbau von Kapazitätsbeschränkungen machen. In einer durch starken Rück
gang der Industrieproduktion gekennzeichneten Periode schwacher Konjunktur müssen die 
Unternehmen wieder vielfach um die Ladung kämpfen. Für ihre nicht ausgelasteten Kapazi
täten gibt es keine ll>Stillegungsregelung«, sie drücken auf den Markt. Jede Ausweitung der 
Kapazitäten verschlechtert nicht nur ihre, sondern die gesamte Situation auf den Verkehrs
märkten. Der permanente Prozeß der Ausscheidung marginaler Unternehmen durch den 
Markt bringt zwangsläufig einen allgemeinen Einkommensverfall mit sich. Die Theoretiker 
streiten sich zwar über die Richtigkeit dieser Aussage, dem betroffenen Unternehmer werden 
sie aber kaum einreden können, daß sie falsch ist. Mit obligatorischen Tarifen ist ihm auch 
nicht zu helfen. 
7.3.2 Stößt nun die Liberalisierung schon auf den Widerstand der Güterkraftunternehmer 
bestimmter Mitgliedstaaten, so stößt man völlig auf die Ablehnung derjenigen Regierungen, 
die durch die schlechte Lage ihrer Eisenbahnen besonders betroffen sind. Sie befürchten, daß 
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eine Ausweitung der Kapazitäten im Güterkraftverkehr direkt auf die Finanzlage der Eisen
bahnen durchschlagen und deren Zuschußbedarf weiter erhöhen wird, was angesichts der 
schlechten Haushaltslage einfach unannehmbar wäre. Auch hier ist es müßig, darauf hinzu
weisen, daß auf den Güterverkehrsmärkten die Kapazitäten weithin frei sind und Beschrän
kungen nur für den gewerblichen Güterkraftverkehr bestehen. Niemand wird bestimmte Re
gierungen und Eisenbahnen davon überzeugen können, daß eine Ausweitung der Kontin
gente und der Freizügigkeit für den gewerblichen Güterkraftverkehr die Wettbewerbslage 
der Eisenbahnen nicht weiter verschlechtert. 

7.4 Will man die weiteren Möglichkeiten für die Einführung der gemeinsamen Verkehrspoli
tik abzustecken versuchen, so muß man sich eben klar machen, wo sich die größten Wider
stände befinden und worauf sie zuriickzuführen sind. In diesem Sinne wäre es wirklich 
nützlich, wenn die Kommission einmal eine nüchterne Analyse ihrer Erfahrungen mit Pro
grammen, Tendenzen und Einzelvorschlägen vornehmen und hieraus die möglich erschei
nenden weiteren Aktionen ableiten würde. Andernfalls läuft sie Gefahr, Vorschläge _am 
Markt vorbei« zu produzieren und in einer Atmosphäre allgemeinen Unwillens, wie sie sich 
bei der letzten Ratssitzung im Dezember 1975 bereits in Ansätzen abzeichnete, mit ihrer Ak
tion vollends stecken zu bleiben. 

7.5 Sachlich wird die gemeinsame Verkehrspolitik nur auf der bisherigen Grundlage fort
geführt werden können. Eine völlige Neuorientierung bietet bei der politischen Lage der Ge
meinschaft und der schlechten Wirtschaftssituation kaum Aussicht auf Erfolg. Die Inter
essenlage der großen kontinentalen Staaten, die Situation der Eisenbahnen sowie die hohen 
Kapazitätsüberhänge im Güterkraftverkehr und in der Binnenschiffahrt verbieten es, die öff
nung der Märkte und die Lockerung der Preisregelungen ohne Rücksicht auf substantielle 
Harmonisierungsfortschritte zu forcieren. Auf der anderen Seite verbietet es die Rücksicht 
auf die Interessen der verladenden Wirtschaft und der Automobilindustrie sowie auf die 
große Zahl privater Kraftfahrzeugbesitzer, auf eine dirigistische Verkehrspolitik mit dem 
Ziel der Wachstumsbeschränkung, der einseitigen Förderung öffentlicher Verkehrsmittel und 
der vorrangigen Wahrnehmung der Ziele der Regionalpolitik, der Energiepolitik und des 
Umweltschutzes umzuschwenken. Eine Verkehrslenkung mit dem Hauptinstrument der 
Koordinierung der Verkehrswege dürfte schon wegen der Mittelknappheit der öffentlichen 
Hand und der ziemlich eindeutigen politischen Abwehr aller Mitgliedstaaten gegen eine Tä
tigkeit der Gemeinschaft auf diesem Gebiet nicht in Betracht kommen. 

7.6 So wird man in der gemeinsamen Verkehrspolitik der Mitgliedstaaten bescheidener wer
den müssen. Konkret bedeutet das vor allem eine behutsame Fortsetzung der Harmonisie
rungsbemühungen dort, wo Aussicht auf Erfolg besteht und im Vertrauen darauf, daß diese 
Bemühungen unter späteren günstigeren Vorzeichen eine um so raschere Integration der 
Verkehrsmärkte ermöglichen. 

7.7.1 Solche Fortschritte in der Harmonisierung können vor allem angestrebt werden 

- bei der Steuerharmonisierung nach konventionellen Parametern ohne eine systematische 
Bindung an die Ergebnisse der Wegekostenberechnungen; 

- bei der sozialen Harmonisierung durch praxisbezogene kleine Schritte auf den schon be
arbeiteten Gebieten; 

- bei den Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der Eisenbahnen durch Beschränkung auf 
solche Gebiete, die für die Förderung der Zusammenarbeit der Eisenbahnen auf Gemein
schaftsebene unerläßlich sind. 
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Der Rat selbst hat eine Harmonisierung der Buchführung und der Kostenberechnung der 
Eisenbahnen als notwendige Voraussetzung für eine Verstärkung der kommerziellen Zu
sammenarbeit betrachtet und der Kommission einen dahingehenden Auftrag erteilt. Die 
erforderliche Urnstrukturierung der Netze und Betriebsformen wird notwendigerweise vor 
allem Sache der Mitgliedstaaten bleiben, die Gemeinschaft ist aber zu einer gewissen Ab
stimmung verpflichtet und in der Lage. So wird sie Modelle für europäische Strukturen 
entwickeln müssen, um zu vermeiden, daß ein kohärentes europäisches Netz und durch
gehende europäische Betriebsfonnen nicht durch völlig unterschiedliche nationale Investi
tions- und Desinvescitionsmaßnahmen von vornherein in Frage gestellt werden. 

7.7.2 Auch die Politik gegenüber den Unternehmen des Güterkraftverkehrs und der Binnen
schiffahrt sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt vor allem strukturelle Akzente tragen: 

- Hebung der beruflichen Qualifikation, 
- Förderung des Zusammenschlusses von Kleinunternehmen, 

- Beseitigung von überkapazitäten, 

- Beseitigung sozialer Härten. 
Es versteht sich. daß Fortschritte auf diesen Gebieten auch eine vorsichtige Fortsetzung der 
Maßnahmen zur Schaffung einer gemeinsamen Marktordnung ermögüchen, wie z. B. die 
weitere allmähliche Umwandlung der bilateralen Kontingente des Straßengüterverkehrs in 
ein Gemeinschaftskontingent und die Lockerung derjenigen starren Preisvorschriften, die 
ohnehin entweder nur ungenügend eingehalten werden (Straßenverkehr) oder gegenüber den 
Sonderpreisen quantitativ in den Hintergrund treten (Eisenbahntarife). Auf dem Gebiet der 
Infrastrukturkoordinierung soUten, solange kein politischer Konsens über eine gemeinsame 
Politik zu erwarten ist, Untersuchungen über den zukünftigen Verkehrsbedarf und die Me
thoden bei der Ausführung der Projekte, die die Gemeinschaft berühren, eingeleitet werden. 
7 . .7.3 Für Seeschiffahrt und Luftfahrt müssen die Bemühungen um gemeinsames Vorgehen 
der Mitgliedstaaten in den internationalen Organisationen mit wirtschftlichem Charakter 
weiter fortgesetzt werden. Es wäre absurd, wenn die Gemeinschaft dort fortfährt, mit ver
schiedenen Zungen zu sprechen. Aus diesen Bemühungen werden zwangsläufig Annäherun
gen der Auffassungen resultieren, die es dem Rat leichter als bisher machen, die für diese hei
den Verkehrszweige zu erlassenden Vorschriften zu definieren. Durch die Entscheidung des 
Gerichtshofes in der Rechtssache 167/73 wird ~r ja ohnehin über kurz oder lang genötigt 
sein, SteUung zu beziehen. 
Außerdem sollten die Bemühungen fortgesetzt werden, im Rahmen der gemeinsamen Han
delspolitik Flaggendiskriminierungen der Flotten der Mitgliedstaaten abzuwehren, wenn 
auch spektakuläre Erfolge bisher hier versagt blieben. 
Eine Forcierung weiterer Aktionen in den Bereichen der Seeschiffahrt und Luftfahrt seitens 
der Kommission, die ja ohnehin noch nicht hierfür über ausreichende fachliche Verwaltungs
strukturen verfügt, erscheint wenig edolgversprechend. Das frustrierende Erlebnis, Vor
schläge erarbeitet zu haben, die sofort in der Schublade des Rates verschwinden, kann sie 
sich wenigstens hier ersparen. Nach der Rechtslage (Artikel 84, 2 EWGV) ist zunächst der 
Rat am Zuge. 
Auch die Aussichten einer gemeinsamen Seehafenpolitik müssen skeptisch beurteilt werden. 
Fact-finding ist zwar immer nützlich, weil es den Blick weitet, darüber sollte aber nicht der 
Blick für die Realitäten der Gemeinschaft in ihrer heutigen Lage verlorengehen. Es stellt sich 
somit die Frage. ob die voraussichtlich spärlichen Vorschläge. die aus der z.Zt. laufenden 
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Aktion herausgefiltert werden können, jemals einen vernünftigen Platz auf der Prioritäten
liste erlangen werden. 

Bei Bes~hr~k~ng auf d~e ge~annten .B.ereiche ~twa im obigen Sinne würden gewisse Eng
pässe, die SIch Immer Wieder 1m .dec1S1on-making-processe zeigten, vermutlich kaum noch 
auftret~n .. Manchmal war ~ämlich nicht mehr genau zu erkennen, ob nicht Vorschläge der 
KommiSSion nur deshalb mcht zum Zuge kamen, weil die Kapazität der Gruppe. Verkehre 
des Rates erschöpft war oder ob tatsächlich mangelnder politischer Wille des Rates vorlag. 
Bei erneuter Ausweitung des Arbeitsprogrammes. etwa im Fall einer der gemeinsamen Ver
kehrspolitik günstigeren Konjunktur, wäre eine gewisse Reform der Strukturen wohl un
vermeidlich. 

8. Zusammenfassung 

Das von der Kommission entwickelte Leithild für eine gemeinsame Verkehrspolitik ist ein 
gemeinsamer Verkehrsmarkt, der grundsätzlich nach marktwirtschaftlichen Prinzipien funk
tionieren soll. 

Dieses Leitbild entspricht nicht nur den Erfordernissen einer Währungs- und Wirtschafts
union, s~)Ddem auch dene? weiter entwickelter Formen politischer Integration. Integrations
fortschntte auf dem GebIete des Verkehrs, die Souveränitätsverzichte der Mitgliedstaaten 
e.rforde:", bedingen jedoch gleichzeitige substantielle Fortschritte in der politischen Integra
tion. DIe Versuche, den Verkehr zum Schrittmacher der allgemeinen Integration zu machen 
sind erfolglos geblieben. ' 

Da die gemeinsame Verkehrspolitik weitgehend die gleichen Anliegen hat wie die nationalen 
VerkeI:rspolitiken (Sanierung der Eisenbahnen, Angleichung der Wettbewerbshedingungen, 
Kapazltäte~kon::olle, Struktu~olitik usw.), ist ihre schrittweise Verwirklichung entspre
chend den JeweIlIgen Fortschritten der wirtschaftlichen und politischen Integration möglich. 
Es ist hierzu erforderlich, die verkehrspolitischen Mindestforderungen für jede Integrations
stufe zu definieren. Für die Zollunion würde dieses Mindestprogramm z. B. die auf Abbau 
der Handelshemmnisse im Verkehr zielenden spezifischen Vorschriften des Verkehrstitels 
EWGV (Artike179-81), bestimmte Harmonisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 75, 1 a-c 
sowie dIe speZifIschen Wettbewerhs- und Beihilferegeln für den Verkehr umfassen. Da die 
Gemeinschaft sich bereits über die Zollunion hinaus auf eine höhere Integrationsstufe zu ent
wickelt, wären die dem jeweiligen Integrationsstand entsprechenden verkehrspolitischen 
Mindestprogramme zu definieren. 

Diese Programme müßten in zeitlicher Abstimmung ausgewogene verkehrspolitische Maß
nahmen in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und in Abhängigkeit vom Fortschritt in der all
gemeinen wirtschaftlichen und politischen Integration enthalten. 

I?ie Bemühungen um ständige Ausweitung der verkehrspolitischen Aktivität der Kommis
sion dürften zumindest solange edolglos bleiben, wie der Rat noch nicht einmal Mindest
p~ogramme im obigen Sinne förmlich annimmt und alle am Entscheidungsprozeß Beteiligten 
nIcht die gesetzten Fristen respektieren. 
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Anhang Zeitpunkt der 
Vorlage des 

Die dem Rat vorliegenden Vorschläge der Kommission - Stand 31.12.1975 - (unter Verwen- Nummer Kommissions- Gegenstand Bemerkungen 
dung des Schemas der Antwort der Kommission auf die schriftliche Anfrage 75175): textes 

beim Rat 

5 29. 3.1971 Vorschlag für eine Entschei- Wird zur Zeit erönen. Die Zeitpunkt der 
dung des Rates über die Ein- Kommission hat am 3.10.1975 Vorlage des 

Bemerkungen führung eines gemeinsamen einen Zwischenbencht vor-Nummer Kommissions- Gegenstand 
textes Systems der Abgeltung der gelegt . 

beim Rat Benutzung der Verkehrswege. 

Vorschlag für eine Richtlinie Dieser Punkt steht weiterhin Von der Kommission am 1.8. 
7. 9.1962 

1974 vorgelegter, geänderter 
des Rates über die Gewichte auf der Tagesordnung des 

Vorschlag. 
und Abmessungen der Nutz- Rates. 
kraftfahrzeuge und er- 6 23. 3.1972 Vorschlag für eine Entschei- Wird zur Zeit erÖrten. Die 
gänzende Bau- und Betriebs- dung des Rates über die Kommission überprüft z. Z. 
vorschriften. statistische Erfassung des bestimmte Einzelfragen. 
- Von der Kommission am grenzüberschreitenden Per-

9. April 1963, 21. Mai 1964 sonenverkehrs mit Kraft-
und 21. Juni 1971 vor- omnibussen im Gelegenheits-
gelegte Änderungen. verkehr. 

2 7. 7.1968 Vorschlag für eine Richtlinie Der Rat hat in seiner Sitzung 7 19. 5.1972 Vorschlag für eine Ver- Dieser Vorschlag ist teilweise 
des Rates zur Anpassung der am 10./11.12.1975 den Aus- ordnung über Kapazitäts- durch den Erlaß der Verord-
Steuern für Nutzkraftfahr- schuß der ständigen Vertreter kontrolle des Güterkraftver- nung Nr. 2829/ 72 betreffend 
zeuge. beauftragt, die Beratungen kehrs zwischen den Mitglied- das Gemeinschaftskontingent 

fortzusetzen, damit er auf staaten. befolgt worden, deren Gel-
seiner nächsten Tagung über tungsdauer am 31. Dezember 
Verkehrsfragen über die 1975 abläuft. Der Rat hat die 
1. Richtlinie befinden kann. neuen Vorschläge der Kom-

3 30. 7.1970 Vorschlag für eine Richtlinie Die Kommission hat dem Rat mission nicht angenommen 

(EWG) des Rates über das am 1. 12.1975 einen gemäß (Pkl21), sondern die Gel-
tungsdauer der bisher gelten-Mindestniveau der Aus- Artikel 149,2 EWGV geän-
den Regelung bis zum bildung für Fahrer im derten Vorschlag vorgelegt. 
31. Dezember 1976 verlängert. Straßenverkehr. 

Vorschlag für eine Richtlinie Die Sachfragen sind geregelt; 
8 30. 6.1972 Entwurf einer Entscheidung 4 7. 9.1970 

des Rates über die ersten des Rates zur Erfassung der das einzige noch offene Pro-
innerstaatlichen Straßengüter- blem, das dem Rat der Finanz- Maßnahmen eines gemein-

transporte im Rahmen einer minister zu unterbreiten ist, samen Vorgehens auf dem 
regional gegliederten Trans- betrifft die Finanzierung der Gebiet des Luftverkehrs. 
portstatistik. in der Richtlinie vorgesehenen 

Arbeiten. 
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Zeitpunkt der 
Vorlage des 

Nummer Kommission$~ Gegenstand Bemerkungen 

Zeitpunkt der 
Vorlage des 

Nummer Kommissions- Gegenstand Bemerkungen 
textes textes 

beim Rat beim Rat 

9 3. 8.1972 Vorschlag für eine Verord- Im Anschluß an die Vorlage 13 9.12.1972 Vorschlag für eine Verord- Gleiche Bemerkungen wie zu 
nung des Rates zur Ergänzung einer Arbeitsunterlage der nung zur Ergänzung der va dem Vorschlag für eine Ver-
der VO (EWG) Nr. 543/69 Kommissionsdienststellen 
des Rates vom 25. März 1969 vom 25. April 1975 über 
über die Harmonisierung etwaige Anpassung der va 
bestimmter Sozialvorschriften (EWG) Nr.543/69 ist im Rat 

(EWG)Nr.1192169vom ordnung zur Ergänzung der 
26. Juni 1969 über die Nor- VO (EWG) Nr.1191/69. 
malisierung der Konten der 
Eisenbahnunternehmen. 

im Straßenverkehr. mit der Erörterung begonnen 
- Von der Kommission am worden. Die Kommission hat 

3. Oktober 1974 vorge- die Absicht, nach Durchfüh-
legter geänderter Vorschlag. rung der erforderlichen Kon-

sultationen geeignete Vor-
schläge für bestimmte 
Änderungen der VO 543/ 69 
zu unterbreiten. 

14 31. 7.1974 Vorschlag für eine Richtlinie Dieser Punkt steht weiterhin 
des Rates zur Änderung der auf der Tagesordnung des 
Richtlinie Nr.68/297 EWG Rates. 
des Rates zur Vereinheit-
lichung der Vorschriften über 
die abgabenfreie Einfuhr des 
in den Treibstoffbehältem 
der Nutzkraftfahrzeuge ent-

10 17. 8.1972 Vorschlag für eine Richtlinie Die Kommission hat arn haltenen Treibstoffs. 
des Rates über die Harmoni- 27. November 1975 einen 
sierung der Rechtsvorschriften gemäß Artikel 149. 2 EWGV 
betreffend die Erlaubnis zum geänderten Vorschlag vor-
Führen von Kraftfahrzeugen. gelegt. 

15 17. 3.1975 Vorschlag für eine Entschei- Wird zur Zeit erörtert. 
dung des Rates über das 
gemeinsame Vorgehen der 
Mitgliedstaaten im Hinblick 

11 19. 8.1972 , Vorschlag für eine Richtlinie Wird zur Zeit erörtert. auf das übereinkommen der 
zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitglied-
staaten über die technische 

Vereinten Nationen zur Ein-
führung eines Verhaltens-
kodex der Schiffahrtskon-

überwachung der Kraftfahr- ferenzen . 
zeuge und Anhänger. 
- Von der Kommission am 

13. Juni 1974 vorgelegter 
geänderter Vorschlag. 

16 5. 5.1975 Vorschlag für eine Verord- Wird zur Zeit erörtert. 
nung des Rates über die In-
kraftsetzung des Europäischen 
übereinkommens über die 

12 8.12.1972 Vorschlag für eine Verord- Die zuständigen Stellen des 
nung des Rates zur Ergänzung Rates sind nach Prüfung die-
der VO (EWG) Nr.1191169 ses Vorschlags zu der Ansicht 

Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR). 

des Rates vom 26. Juni 1969 gelangt, daß sie ihre Arbeit auf 
über das Vorgehen der Mit- diesem Gebiet im Augenblick 
gliedstaaten bei mit dem nicht fortzusetzen brauchen. 
Begriff des öffentlichen Nach Auffassung der meisten 
Dienstes verbundenen Ver- Delegationen ist die Annahme 
pflichtungen auf dem Gebiet dieser Verordnung angesichts 
des Eisenbahn-, Straßen- und ihrer finanziellen Auswirkun-
Binnenschiffsverkehrs. gen nicht besonders dringend. 
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Zeitpunkt der Zeitpunkt der 

Vorlage des Vorlage des 

Nummer Kommissions- Gegenstand Bemerkungen Nummer Kommissions- Gegenstand Bemerkungen 
textes textes 

beim Rat beim Rat 

17 5. 5.1975 Vorschlag für einen Beschluß Erörterung soll aufgenommen 22 10.10.1975 Vorschlag für eine Richtlinie 
des Rates zur Aufnahme von werden, sobald mit der ent- des Rates über den Zugang 
Verhandlungen über ein sprechenden innergemein- zum Beruf des Unternehmers 
übereinkommen zwischen der schaftlichen Regelung, die seit im innerstaatlichen und 
Europäischen Wirtschaftsge- dem 1.10.1975 angewandt grenzüberschreitenden Bin-
meinschaft und dritten Län- wird, ausreichende Erfahrun- nenschiffsgüter- bzw. 
dern betreffend die Regelung gen vorliegen. Binnenschiffspersonenverkehr. 
für bestimmte Beförderungen 

23 10.10.1975 Vorschlag für eine Richtlinie im kombinierten grenzüber-
schreitenden Güterverkehr des Rates über die gegen-

Schiene I Straße. seitige Anerkennung der 
Diplome, Prufungszeugnisse 

18 17.9.1975 Vorschlag einer Verordnung und sonstiger Befähigungs-
des Rates zur Harmonisie- nachweise für die Beförde-

rung bestimmter Sozialvor- rung von Personen und 

schriften im Binnenschiffs- Gütern im Straßen- und 

güterverkehr. Binnenschiffsverkehr und 
über die Maßnahmen zur 

19 3.10.1975 Vorschlag für eme Entschei- Förderung der tatsächlichen 
dung des Rates zur Einfüh- Inanspruchnahme der Nieder-
rung einer gemeinsamen lassungsfreiheit der hetreffen-
Politik auf dem Gebiet der den Verkehrsuntemehmer. 
Zivilluftfahrtindustrie und 

24 10.10.1975 Vorschlag für eine Richtlinie der Zivilluftfahrt. 
des Rates über die Preisbil-

20 10.10.1975 Vorschlag für eine Richtlinie dung im internationalen 
des Rates über die Aufstel- Eisenbahngüterverkehr. 
lung gemeinsamer Regeln für 

25 10.10.1975 Vorschlag für eine Richtlinie bestimmte Beförderungen im 
Güterkraftverkehr zwischen des Rates über ein Referenz-

Mitgliedstaaten. tarifsystem im Güterkraftver-
kehr zwischen den Mitglied-

21 10.10.1975 Vorschlag für eine Verord- Der Rat hat diesen nellen Vor- staaten. 
nung des Rates (1975) über schlag zur endgültigen Einfüh-

26 10.10.1975 Vorschlag für eine Richtlinie das Gemeinschaftskontingent rung des Gemeinschaftskon-
für den Güterkraftverkehr tingents am 10.111. 12. 1975 ge- des Rates über ein Markt-

zwischen den Mitglied- prüft, jedoch die geltende beobachtungssystem für den 

staaten. Regelung (vgl. Punkt 7 dieser Güterverkehr der Eisenbah-

Aufstellung) vorerst nicht ge- nen, des Kraftverkehrs und 

ändert und beschlossen, deren der Binnenschiffahrt 

Geltungsdauer um 1 Jahr zu zwischen den Mitglied-

verlängern. staaten. 
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Summary 

The member countries of the EEe are obliged to pursue the aim of the EEC treaty in the fann of a 
cammon transport poliey. Results of an analysis of regulations within the transport seetor - wruch have 
been decided by Council following tbe Commission's proposals, and after consultation with the Eca· 
namic and Social Committees as weIl as the European Parliament - show that realisation of this poliey 
has not yet been achieved. 

The Commission envisaged from tbe outset their proposals as the setting up of an extensive integrated 
cammon traffic market; although inicially Council followed this line. nearly all measures have been 
suspended pending effective realisation of such integration. 

The writer cansiden that the reasans for this lie in the fact that a transport poliey tailored tO a fonn of 
integration superior to that of the Customs Union will only have a chance of deve10ping when and if 
substantial advances are simultaneously made not only in eeonomic but also politieal integration. As 
long as these advances are oot realised claims for the common triliie poliey must beeome more modest. 
This poliey would have to limit itself to maintaining the degree of integration already realised, and to 
contributing tO the solution of urgent transpon problems of the members eountries. 

On this subjeet, the writer gives several suggestions. 

Resume 

Les etats membres se sont engages a poursuivre les objeccifs du Traite CEE dans le cadre d'une politique 
commune des transports. Tel qu'il resulte d'une analyse des dispositions arretees par le Conseil dans le 
domaine des transports, sur proposition de la Commission et apres consultauan du Comite eeonomique 
et social et du Parlement, on n'a pas reussi jusqu'ici a realiser cette politique. 

Des le dehut la Commission a con~ue ses propositions en vue de la creatioo d'un marche commun des 
transports largement inregre. Au dehut le Conseill'a suivi sur cette voie, mais par la suite les mesures 
sont restees en suspens avant qu'une integration effective ait ete realisee. 

L'auteur considere que les raisons de cene evolution soat dues au fait qu'une politique des transports 
taillee paur des fonnes d'integration depassant la seule union douaruere n'a de chanees d'etre realisee 
qu'a eandition que des progres simultanes soient acheves non seulement sur le plan de l'Union eeono
mique mais aussi politique. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, les exigeances concemant 
l'avancement de la politique commune des transports doivent devenir plus modeste. Cette politique de
vrait se limiter a assurer le maintien du degre d'integration deja realise et a contrihuer a la solution des 
problemes urgents des transports dans les Etats membres. A ce sujet I'auteur presente quelques sugge
stions. 

Verkehrsmobilität 

Verkehrsmobilität 
Meinungen - Analysen - Prognosen 

VON DR. PETER KESSEL UND DR. HEINZ HAUTZINGER, BASEL 

1. Heutiges Problembewußtsein 
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Die tiefgreifenden Veränderungen unserer vornehmlich wirtschaftlich und gesellschaftlich 
geprägten Verhaltensmuster lassen sich mit besonderer Deutlichkeit an der Entwicklung 
der Verkehrsrnobilität ablesen. Die in der Vergangenheit beobachtete starke Ausweitung 
der Mobilität in vielen Bereichen scheint dabei bisher weitgehend latente Grundbedürf
nisse offenzulegen. Mobilität ist längst wichtige Komponente und zugleich wesentliche 
Voraussetzung städtischer Lebensform geworden. 
Für spezifische Bereiche wie den Personenverkehr lassen sich Umfang und Intensität 
Jer Mobilitätsentwicklung verhältnismäßig genau ermitteln. Demzufolge war die Ver
kehrszunahme der Vergangenheit nur zum geringeren Teil auf das unmittelbare AnwadI
sen der verkehrs auslösenden Strukturparameter der Flächennutzung, etwa auf die 
Zunahme der Einwohner- oder Arbeitsplatzzahlen zurückzuführen. Entscheidend für 
das Ausmaß der Verkehrsentwicklung waren vielmehr interne Strukturverschiebungen 
im ökonomisdIen, soziologischen, demographischen und siedlungsstrukturellen Bereich, 
die die Mobilitätsbedürfnisse ebenso wie die Mobilitätschancen der Bevölkerung bestimmt 
und deren Verhalten inzwischen bereits nachhaltig verändert haben. 
Gemessen an der Bedeutung, die dem Phänomen »Mobilität« damit für jegliche Prog
nose des Personenverkehrs zukommt, sind deren verhaltensbedingte Ursachen :bisher nur 
recht unvollkommen erforscht. Auch die meisten Fragen hinsichtlich der Grenzen der Ver
kehrsmobilität und der Möglichkeit einer Mobilitätsbeeinflussung oder gar -steuerung 
sind heute noch im wesentlichen ungeklärt. 
In der Tat bilden verhaltensorientierte Prognosemodelle in der Verkehrsforschung 
derzeit noch die Ausnahme; noch dürfte bei der Handhabung von Verkehrserzeugungs
modellen die Zielgröße »Mobilität« meist mehr »gegriffen« und als Randbedingung 
vorgegeben denn aus den ursächlichen Strukturentwicklungen bestimmt sein. Entspre
chend unterschiedlich sind die solchermaßen abgeleiteten Verkehrsprognosen. 
Die Unterschiedlichkeit beginnt letztlich schon bei der Definition dessen, was unter 
Mobilität zu verstehen ist. überwiegend wird Verkehrsrnobilität als spezifische Fahrten
zahl der Einwohner einer Stadt definiert, wobei allerdings meist offen bleibt, was als 
,,"eigenständige« Personenfahrt zu werten ist und was lediglich als Teilfahrt oder 
Zwischenhalt gesehen wird. 
Inzwischen wird zunehmend deutlicher, daß eine nur auf das eigentliche »Fahrten
Machen« ausgerichtete Betrachtung der Verkehrsrnobilität nicht ausreichend problem-
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